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. Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz geändert wird 
(Bedienstetenschutz-Reformgesetz); 
Begutachtungsverfahren 

An 
die Österreichische Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 
den Rechnungshof 
die Volksanwaltschaft 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
das Bundeskanzleramt 
alle Bundesministerien 
das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
das Bundesministerium für Finanzen - Sektion II 
das Büro von Herrn Bundeskanzler Dr. Schüssel 
das Büro von Vizekanzler Mag. Haupt 
das Büro von Bundesministerin Rauch-Kallat 
das Büro von Staatssekretär Morak 
das Büro von Herrn Staatssekretär Mag. Schweitzer 
das Büro von Herrn Staatssekretär Dr. Finz 
das Büro von Herrn Staatssekretär Dipl.-Ing. Dr. Waneck 
das Büro von Frau Staatssekretärin Haubner 
das Büro von Herrn Staatssekretär Mag. Kukacka 
die Geschäftsführung der Bundes-Gleichbehandlungskommission 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 

der Niederösterreichischen Landesregierung 
die Wirtschaftskammer Österreich 
die Bundesarbeitskammer 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
die Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten 

Das Bundeskanzleramt - Sektion 111 übermittelt in der Anlage den Entwurf des 

Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz geändert wird 

(Bedienstetenschutz-Reformgesetz) samt Erläuterungen und ersucht um Abgabe 

einer Stellungnahme bis 

Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
Tel.: (++43)-1-53115/0, E-Mail: post@bka.9v.at 

DVR: 0000019 
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5. September 2003 

(ho.einlangend) in zweifacher Ausfertigung. Darüber hinaus darf um Übermittlung der 

Stellungnahmen auch auf elektronischem Weg an folgende e-mail-Adresse gebeten 

werden: Post-SIII@bka.qv.at 

Sollte bis zum angegebenen Termin keine Stellungnahme einlangen, darf Zustimmung 

zum vorliegenden Entwurf angenommen werden. 

Die begutachtenden Stellen werden ersucht, 25 Ausfertigungen ihrer allfälligen 

Stellungnahmen dem Präsidium des Nationalrates (gegebenenfalls auch per e-mail an 

die Adresse begutachtungsverfahren@parlament.gv.at) zuzuleiten und das 

Bundeskanzleramt - Sektion 111 davon zu informieren. 

Beilagen 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

fJJIA 

2. Juli 2003 
Für den Bundeskanzler: 

SC BACHMA YER 
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E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz geändert wird (Bediensteten­
schutz-Reformgesetz -BS-RG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Änderung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes 

Das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, BGBI. I Nr.70/1999, zuletzt geändert durch BGBI.I 
Nr. XXXIXXXX, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis zum 7. Abschnitt lautet: 

,,7. Abschnitt: 

Präventivdienste 

§ 73. Bestellung von Sicherheitsfachkräften 

§ 74. Aufgaben, Information und Beiziehung der Sicherheitsfachkräfte 

§ 75. Tätigkeiten der Sicherheitsfachkräfte 

§ 76. Arbeitsmedizinische Betreuung 

§ 77. Aufgaben, Information und Beiziehung des arbeitsmedizinischen Zentrums 

§ 78. Tätigkeiten des arbeitsmedizinischen Zentrums 

§ 78a. Sonstige Fachleute 

§ 79. Gemeinsame Bestimmungen 

§ 80. Aufzeichnungen und Berichte 

§ 81. Zusammenarbeit 

§ 82. Meldung von Missständen 

§ 83. Abberufung 

§ 84. Arbeitsschutzausschuss 

§ 84a. Zentraler Arbeitsschutzausschuss 

§ 85. Verordnungen über Präventivdienste" 

2. In § 2 Abs. 12 erster Satz wird die Wortfolge "erprobt oder erwiesen" durch die Wortfolge .,erprobt und 
erwiesen" ersetzt. 

3. 1n § 4 Abs. 2 lautet der erste Satz: 

"Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sind auch besonders gefährdete oder schutzbedOrftige 
Arbeitnehmer sowie die Eignung der Arbeitnehmer im Hinblick auf Konstitution, Körperkräfte, Alter und 
Qualifikation (§ 6 Abs. I) zu berücksichtigen." 
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4. § 8 Abs. 2 Z 3 und 4 lauten: 
,,3. die filr die betriebsfremden Arbeitnehmer wegen Gefahren in der Arbeitsstätte erforderlichen 

Schutzmaßnahmen im Einvernehmen mit deren Arbeitgebern festzulegen und 

4. ftlr deren DurchfUhrung zu sorgen, ausgenommen die Beaufsichtigung der betriebsfremden Per­
sonen." 

5. § 8 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Durch Abs. 2 wird die Verantwortlichkeit der einzelnen Arbeitgeber rur die Einhaltung der Ar­
beitnehmerschutzvorschriften ftlr ihre Arbeitnehmer nicht eingeschränkt und deren Verantwortung filr 
betriebsfremde Arbeitnehmer nur insoweit ausgeweitet, als sich dies ausdrücklich aus Abs. 2 ergibt." 

6. § 10 Abs. 2 zweiter Satz entfällt. 

7. In § 10 Abs. 3 lautet der letzte Satz: 

"Dies gilt auch dann, wenn ein Personal vertreter die Aufgaben einer Sicherheitsvertrauensperson über­
nimmt." 

8. § 14 Abs. 2 erster Satz entfällt. 

9. § 14 A bs. 3 wird folgender Satz angefiigt: 

"Die Unterweisung ist erforderlichenfalls in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, jedenfalls dann, 
wenn dies gemäß § 4 Abs. 3 als Maßnahme zur Gefahrenverhütung oder in einer Verordnung zu diesem 
Bundesgesetz festgelegt ist." 

10. In § 15 Abs. 3 wird der Begrtff "Schutzvorrichtungen" jeweils durch den Begrtff "Schutzeinrichtun­
gen .. ersetzt. 

11. § 30 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Wenn aus betrieblichen Gründen Raucher und Nichtraucher gemeinsam in einem BOroraum o­
der einem vergleichbaren Arbeitsraum arbeiten müssen, der nur durch Betriebsangehörige genutzt wird, 
ist das Rauchen am Arbeitsplatz verboten." 

1 2. In § 35 Abs. I Z 3 und 4 sowie in Abs. 5 erster Satz wird der Begriff .. Schutz- und Sicherheitsvorrich­
tungen" und in Abs. I Z 5 wird der Begrtff "Sicherheits- und Schutzvorrichtungen" jeweils durch den 
Begrtff "Schutz- und Sicherheitseinrichtungen " ersetzt. 

13. In § 35 Abs. 2 und Abs. 4 Z 2 und 3 sowie in § 37 Abs. 5 erster Satz wird der Begriff .. Risikoanalyse" 
jeweils durch den Begrtff .. Gefahrenanalyse .. ersetzt. 

14. In § 40 Abs. 3 wird in Z I der Ausdruck "mindergiftige .. durch den Ausdruck "gesundheitsschädliche 
(mindergiftige)" ersetzt, wird weiters die Wortfolge "oder chronisch schädigende" ersetzt durch "fort­
ptlanzungsgefllhrdende oder sensibilisierende" und entfällt in Z 2 die Wortfolge .. fortptlanzungsgefähr­
dende, sensibilisierende," sowie das Wort "infektiöse". 

15. In § 40 Abs. 4 wird im zweiten Satz die Wortfolge .. den von ihnen ausgehenden Risiken" ersetzt durch 
die Wortfolge" dem von ihnen ausgehenden Infektionsrisiko H. 

16. In § 40 Abs. 5 wird das Zitat "des Chemikaliengesetzes in der Fassung BGBI. Nr. 326/1987" ersetzt 
durch das Zitat "des Chemikaliengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 53/1997". 

1 7. In § 40 Abs. 6 entfallen die Z J. 2 und 5. 

18. § 41 Abs. 4 Z 1 und 2 lauten: 
1. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach dem Chemikaliengesetz 1996, dem Ptlanzenschutzmit­

teIgesetz 1997. BGBl. I Nr. 60/1997. dem Abfallwirtschaftsgesetz (AWG). BGBl. Nr. 325/1990. 
oder dem Biozid-Produkte-Gesetz (BiozidG), BGBI. I Nr. 105/2000, gekennzeichnet oder dekla­
riert ist, kann der Dienstgeber, der über keine anderen Erkenntnisse verftlgt, davon ausgehen, 
dass die Angaben dieser Kennzeichnung zutreffend und vollständig sind. 
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2. Ist ein erworbener Arbeitsstoff nicht nach Z 1 gekennzeichnet oder deklariert. kann der Dienst­
geber, der über keine anderen Erkenntnisse verfUgt. davon ausgehen, dass der Arbeitsstoff keiner 
Kennzeichnungspflicht nach den in Z ] genannten Bundesgesetzen unterliegt." 

19. § 58 Abs. 3 entfällt. 

20. In § 62 Abs. 5 zweiter Satz entfällt nach dem Wort .. Taucherarbeiten " die Wortfolge "Arbeiten in 
Druckluft, ". 

21. § 68 A bs. 6 wird folgender Satz angefiigt: 

"Auf die in § 67 Abs. 5 Z I und 2 angeruhrten Fahrer- und Bedienungsstände von Fahrzeugen und Daten­
verarbeitungsanlagen an Bord eines Verkehrsmittels ist Ahs. 3 Z 1 nur anzuwenden, soweit die Art oder 
Zweckbestimmung der Einrichtung oder die Art der Arbeitsvorgänge dem nicht entgegenstehen." 

22. In § 73 Abs. I erster Satz wird nach dem Wort "Sicherheitsfachkräfte" der Klammerausdruck ,,(Fach­
kräfte rur Arbeitssicherheit)" eingefügt. 

23. Die Überschrift zu § 75 lautet: 

"Tätigkeiten der Sicherheitsfacbkräfte" 

24. § 75 Abs. I lautet: 

,,( 1 ) Sicherheitsfachkräfte sind mindestens im Ausmaß der im Folgenden rur sie festgelegten Präven­
tionszeit zu beschäftigen." 

25. In § 75 Abs. 2 und 3 wird jeweils das Wort .. Mindesteinsatzzeit" durch das Wort "Präventionszeit" 
ersetzt. 

26. § 75 Abs. 4 lautet: 

,,(4) In die Präventionszeit der Sicherheitsfachkräfte darf nur die rur folgende Tätigkeiten aufgewen­
dete Zeit eingerechnet werden: 

1. die Beratung und Unterstützung des Dienstgebers in Angelegenheiten gemäß § 74 Ahs. 3, 
2. die Beratung der Bediensteten, der Sicherheitsvertrauenspersonen und des zuständigen Personal­

vertretungsorganes in Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Ar­
beitsgestaltung, 

3. die Besichtigung der Arbeitsstätten und auswärtigen Arbeitsstellen sowie die Teilnahme an Be­
sichtigungen durch das Arbeitsinspektorat, 

4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von Dienst- und Arbeitsunfällen und arheitsbe­
dingten Erkrankungen sowie die Auswertung dieser Ermittlungen und Untersuchungen, 

5. die Überprüfung und Anpassung der nach den Bedienstetenschutzvorschriften erforderlichen 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen samt Anpassung der 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, 

6. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß von 15% der rur sie festgelegten jährlichen Präventi­
onszeit, 

7. die Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutzausschusses und des zentralen Arbeitsschutzausschus­
ses, 

8. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Untersuchungen sowie die Erstellung 
von Berichten und Programmen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der Arbeitsgestaltung 
und 

9. die Koordination der Tätigkeit mehrerer Sicherheitsfachkräfte ... 

27. § 77 Abs. 3 Z 1 lautet: 
,, 1 . in allen Fragen der Erhaltung und Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz und der Verhinde­

rung arbeitsbedingter Erkrankungen," 
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28. Die Oberschrift zu § 78 lautet: 

., Tätigkeiten des arbeitsmedizinischen Zentrums" 

29. § 78 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Das arbeitsmedizinische Zentrum ist mindestens im Ausmaß der im Folgenden festgelegten 
Praventionszeit zu beschäftigen." 

30. In § 78 Abs. 2 und 3 wird jeweils das Wort "Mindesteinsatzzeit" durch das Wort "Präventionszeit" 
ersetzt. 

31. § 78 Abs. 4 lautet: 

,,(4) In die Präventionszeit des arbeitsmedizinischen Zentrums darf nur die fUr folgende Tätigkeiten 
aufgewendete Zeit eingerechnet werden: 

1. die Beratung und Unterstützung des Dienstgebers in Angelegenheiten gemäß § 77 Abs. 3, 
2. die Beratung der Bediensteten, der Sicherheitsvertrauenspersonen und des zuständigen 

Personalvertretungsorganes in Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der auf die 
Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsfbrderung und der menschengerechten 

3. &lP��Hß' der Arbeitsstätten und auswärtigen Arbeitsstellen sowie die Teilnahme an 

Besichtigungen durch das Arbeitsinspektorat, 
4. die Ennittlung und Untersuchung der Ursachen von Dienst- und Arbeitsunflillen und arbeitsbe­

dingten Erkrankungen und Gesundheitsgefahren sowie die Auswertung dieser Ennittlungen und 
Untersuchungen, 

5. die Überprüfung und Anpassung der nach den Bedienstetenschutzvorschriften erforderlichen 
Ennittlung und Beurteilung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen samt Anpassung der 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, 

6. die arbeitsmedizinische Untersuchung von Bediensteten bis zum Höchstausmaß von 20% der ftlr 
sie festgelegten jährlichen Präventionszeit, 

7. die Durchfiihrung von Schutzimpfungen, die mit der Tätigkeit der Bediensteten im Zusammen­
hang stehen, 

8. die Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutzausschusses und des zentralen Arbeitsschutzausschus­
ses, 

9. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Untersuchungen sowie die Erstellung 
von Berichten und Programmen auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes und der Gesundheits­
fbrderung." 

32. Nach § 78 wirdfolgender § 78a samt Oberschrift eingefflgt: 

"Sonstige Fachleute 

§ 78a. (1) Der Dienstgeber hat den in der Präventionszeit beschäftigten sonstigen Fachleuten alle zur 
Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfiigung zu stellen. Die 
sonstigen Fachleute sind bei Anwendung ihrer Fachkunde weisungs frei. 

(2) Die Präventivfachkräfte, Personalvertreter und sonstige Fachleute haben zusammenzuarbeiten. 

(3) § 80 Abs. I gilt. Die sonstigen Fachleute haben, sofern ihre Beschäftigung innerhalb der Praven­
tionszeit ein Kalenderjahr nicht überschreitet, nach Beendigung ihrer Tätigkeit, ansonsten jährlich, dem 
Dienstgeber einen zusammenfassenden Bericht über ihre Tätigkeit samt Vorschlägen zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen vorzulegen, der auch eine systematische Darstellung der Auswirkungen ihrer 
Tätigkeit zu enthalten hat. § 80 Abs. 3 zweiter bis vierter Satz gilt. 

(4) Besteht in der Arbeitsstätte ein Arbeitsschutzausschuss (§ 84) und findet eine Sitzung des Aus­
schusses während der Beschäftigung sonstiger Fachleute innerhalb der Präventionszeit statt, sind sie der 
Sitzung beizuziehen und hat die Tagesordnung dieser Sitzung die Behandlung ihrer Berichte vorzusehen. 
§ 80 Abs. 2 zweiter Satz gilt." 

33. § 79 Abs. 3 entfällt. 
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� 34. § 80 Abs. 1 wirdjo/gender Satz angejUgl: 

"Nach Beendigung ihrer Tätigkeit haben Präventivfachkräfte diese Unterlagen sowie Berichte gemäß 
Abs. 2 und 3 an ihre Nachfolger im Betrieb zu übergeben." 

35. § 80 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Sind sie an der Teilnahme verhindert, so haben sie dem Arbeitsschutzausschuss einen schriftlichen Be­
richt über ihre Tätigkeit samt Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu übermitteln, der 
auch eine systematische Darstellung der Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu enthalten hat." 

36. In § 80 Abs. 3 erster Satz wird am Ende der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgender Halb­
satz angefügt: 

"der auch eine systematische Darstellung der Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu enthalten hat." 

37. In § 80 Abs. 4 Z 3 wird der Ausdruck" Einsatzzeit" durch den Ausdruck .. Präventionszeit" ersetzt. 

38. § 84 samt Oberschriji lautet: 

"Arbeitsschutzausschuss 

§ 84. (J) Der Dienstgeber ist verpflichtet, in Dienststellen, in denen er regelmäßig mindestens 100 
Bedienstete beschäftigt, einen Arbeitsschutzausschuss einzurichten. Diese Verpflichtung gilt filr Dienst­
stellen mit einem geringen Geflihrdungspotential erst ab der regelmäßigen Beschäftigung von mindestens 
250 Bediensteten. Die auf auswärtigen Arbeitsstellen beschäftigten Bediensteten sind einzurechnen. 

(2) Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, die gegenseitige Information, den Erfahrungsaus­
tausch und die Koordination der Arbeitsschutzeinrichtungen im Wirkungsbereich der Dienststelle zu 
gewährleisten und auf eine Verbesserung der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitsbedin­
gongen hinzuwirken. Der Arbeitsschutzausschuss hat sämtliche Anliegen der Sicherheit, des Gesund­
heitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsfbrderung und der menschenge­
rechten Arbeitsgestaltung zu beraten. Im Arbeitsschutzausschuss sind insbesondere die Berichte und 
Vorschläge der Sicherheitsvertrauenspersonen, der Sicherheitsfachkräfte und der Arbeitsmediziner zu 

erörtern. Der Arbeitsschutzausschuss hat die innerbetriebliche Zusammenarbeit in allen Fragen von Si­
cherheit und Gesundheitsschutz zu fbrdem und Grundsätze filr die innerbetriebliche Weiterentwicklung 
des Bedienstetenschutzes zu erarbeiten. 

(3) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: 

1. Der Dienststellenleiter oder die von ihm beauftragte Person; 

2. die filr die Einhaltung der Bedienstetenschutzvorschriften in der Dienststelle sonst verantwortli­
chen Personen; 

3. die Sicherheitsfachkraft oder, wenn mehrere Sicherheitsfachkräfte fllr die Dienststelle bestellt 
sind, deren Leiter; 

4. die Arbeitsmediziner; 

5. die Sicherheitsvertrauenspersonen; 

6. ein vom zuständigen Dienststellenausschuss zu bestellender Vertreter. 

Sind an der Dienststelle mehrere Personalvertretungsorgane eingerichtet, ist der Vertreter nach Z 6 durch 
jenen Dienststellenausschuss zu bestellen, der bei der letzten Personalvertretungswahl die größte Zahl an 

Wahlberechtigten aufgewiesen hat. 

(4) Den Vorsitz im Arbeitsschutzausschuss fllhrt der Dienststellenleiter oder eine von ihm beauftrag­
te Person. 

(5) Der Dienststellenleiter oder die von ihm beauftragte Person hat den Arbeitsschutzausschuss nach 
Erfordernis, mindestens aber zweimal pro Kalenderjahr, einzuberufen. Eine Einberufung hat jedenfalls zu 

erfolgen, wenn es die besonderen Verhältnisse auf dem Gebiet des Bedienstetenschutzes in der Dienst­
stelle erfordern oder wenn ein Drittel der Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses eine Einberufung ver­
langt. Die Einladung zu den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses ist mindestens drei Wochen vor dem 
Sitzungstermin abzusenden und hat zu enthalten: 

1. Ort und Zeit der Sitzung; 

2. die Tagesordnung, die jedenfalls Berichte der Sicherheitsvertrauenspersonen und der Präventiv­
fachkräfte vorzusehen hat; 

3. die Unterlagen zu den Beratungsgegenständen. 
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(6) Der Vorsitzende kann den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses von sich aus oder auf Emp­
fehlung von Mitgliedern des Ausschusses Sachverständige, sonstige Personen mit Aufgaben auf dem 
Gebiet des Arbeitnehmer- oder Umweltschutzes sowie das zuständige Arbeitsinspektorat beiziehen. 

(7) Über jede Sitzung des Arbeitsschutzausschusses ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. Das Er-
gebnisprotokoll hat zu enthalten: 

1. Ort, Datum und Dauer der Sitzung; 
2. die Beratungsgegenstände; 
3. die Namen der Anwesenden; 
4. eine Zusammenfassung der von einzelnen Teilnehmern zu den Beratungsgegenständen vertrete­

nen Standpunkte und Vorschläge, die auch allenfalls abweichende Standpunkte und Vorschläge 
zu enthalten hat. 

(8) Das Ergebnisprotokoll ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben. Waren die Präventivfachkräfte 
oder die vom Dienststellenleiter gemäß § 82b Abs. 4 der Sitzung beizuziehenden sonstigen Fachleute 
verhindert, an der Sitzung des Ausschusses teilzunehmen, sind dem Protokoll deren schriftliche Berichte 
anzuschließen. Eine Ausfertigung des Ergebnisprotokolls ist an alle Mitglieder des Arbeitsschutzaus­
schusses zu versenden. Das Ergebnisprotokoll ist dem zuständigen Arbeitsinspektorat auf Verlangen 
vorzulegen." 

39. Nach § 84 wird § 84a eingefügt, der samt Oberschrift lautet: 

"Zentraler Arbeitsschutzausschuss 

§ 84a. (1) In Ressorts mit mehreren Dienststellen, in denen ein Arbeitsschutzausschuss einzurichten 
ist, ist bei der Zentralstelle ein zentraler Arbeitsschutzausschuss einzurichten. § 84 Abs. 2 gilt. Darüber 
hinaus hat der zentrale Arbeitsschutzausschuss auch Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
in Bezug auf jene Dienststellen des Ressorts zu beraten, tur die kein eigener Arbeitsschutzausschuss ein­
zurichten ist. 

(2) Dem zentralen Arbeitsschutzausschuss gehören als Mitglieder an: 
I. drei Vertreter des Dienstgebers; 
2. drei vom zuständigen Zentralausschuss zu bestellende Vertreter; 
3. je drei von jedem lokalen Arbeitsschutzausschuss entsandte Mitglieder, und zwar je eine Sicher­

heitsvertrauensperson, eine Sicherheitsfachkraft und ein Arbeitsmediziner. 

(3) Ergibt die nach Abs. 2 ermittelte Zahl der Mitglieder des zentralen Arbeitsschutzausschusses eine 
höhere Zahl als zwanzig, so gehören dem zentralen Arbeitsschutzausschuss als Mitglieder an: 

I. Ein Vertreter des Dienstgebers oder die von ihm beauftragte Person sowie ein weiterer Vertreter 
des Dienstgebers; 

2. drei vom zuständigen Zentralauschuss zu bestellende Vertreter; 
3. insgesamt 15 von den lokalen ArbeitsschutzausschUssen der nach der Zahl der regelmäßig be­

schäftigten Bediensteten größten Dienststellen entsandte Mitglieder, und zwar je tunf Mitglieder 
aus dem Kreis der Sicherheitsvertrauenspersonen, der Sicherheitsfachkräfte und der Arbeitsme­
diziner. 

(4) Wenn es der Beratungsgegenstand erfordert, können den Sitzungen vom Vorsitzenden auch Per­
sonen aus jenen Dienststellen des Ressorts, ftlr die kein eigener Arbeitsschutzausschuss einzurichten ist, 
beigezogen werden. 

(5) Die Sitzungen des zentralen Arbeitsschutzausschusses sind vom Dienstgeber oder einer von ihm 
beauftragten Person nach Erfordernis, mindestens jedoch einmal jährlich einzuberufen. § 84 Abs. 5 zwei­
ter Satz ist anzuwenden. 

(6) Die Einladung zu den Sitzungen ist mindestens vier Wochen vor dem Sitzungstermin abzusenden 
und hat zu enthalten: 

1. Ort und Zeit der Sitzung; 
2. die Tagesordnung, die jedenfalls Berichte der Vertreter der lokalen ArbeitsschutzausschOsse 

vorzusehen hat; 
3. die Unterlagen zu den Beratungsgegenständen. 
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.4 (7) § 84 Abs. 3 letzter Satz ist auf die Nominierung der Vertreter nach Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 Z 2 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffes "Dienststellenausschuss" der Begriff "ZentraJ­
ausschuss" tritt. § 84 Abs. 6 und Abs. 7 sowie Abs. 8 erster, dritter und vierter Satz sind anzuwenden:' 

40. § 85 Abs. 1 Z 3 und 4 entfällt. 

4/. In § 89 Abs. 7 wird der Ausdruck ,,Abs. 7" durch den Ausdruck "Abs. 6" ersetzt. 

42. §§ 95 und 96 entfallen. 

43. § 97 Abs. 2 entfällt. 

44. § 98 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Bis zum In-Kraft-Treten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die den entsprechenden 
Gegenstand regelt, gelten die §§ 41 Abs. 8, 59 und 60 AA V als Bundesgesetz." 

45. § 98 Abs. 3 bis 5 und 6 zweiter und dritter Satz entfällt. 

46. § 99 Abs. 3 entfällt. 

47. In § 99 Abs. 5 wird die Wortfolge,,§ 16 Abs. 3 bis 11" ersetzt durch ,,§ 16 Abs. 3,4,5 erster Satz und 
Abs. 6 bis 11 ", entfällt die Wortfolge" fUr Arbeiten mit infektiösen Arbeitsstoffen § 53 Abs. 1 bis 8, "und 
wird nach der Wortfolge ,,§ 65 AAV" die Wortfolge .. mit der Maßgabe, dass in Abs.9 erster Satz die 
Wortfolge "oder infektiösen" entflnIt" eingefügt. 

48. § 100 Abs. 3 entfällt. 

49. In § 101 Abs. 5 Z 2 wird nach der Wortfolge ,,§ 49 AA V" die Wortfolge "mit der Maßgabe, dass in 
Abs. 7 zweiter Halbsatz die Wortfolge "infektiösen" entfällt," eingefügt. In § 101 Abs. 4 Z 6 wird nach 
der Wortfolge ,,§§ 66 bis 72 AA V" die Wortfolge "mit der Maßgabe, dass in §§ 70 Abs. 1 erster Halbsatz 
und 71 Abs. 1 erster Halbsatz jeweils die Wortfolge "infektiöse," entfällt," eingefügt. 

50. § 102 Abs. 6 entfällt. 

51. In § 104 Abs. 3 entfällt am Ende der Punkt und wird folgender Halbsatz angefügt: 

"oder den Bediensteten mittels eines sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung, durch geeignete 
elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich zu ma­
chen." 

52. In § 106 erster Salz entfällt am Ende der Doppelpunkt und wird folgender H a/bsatz angefügt: 

"oder den Bediensteten mittels eines sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung, durch geeignete 
elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich zu ma­
chen:" 

53. Dem § 107 wird nach Abs." folgender Abs. 5 angefügt: 

,,( 5) Es treten 
I. mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft: §§ 10 Abs. 2 zweiter Satz, 40 Abs. 6 Z 1,2 und 

5,58 Abs. 3, 79 Abs. 3 sowie 85 Abs. 1 Z 3 und 4 in der Fassung BGBI. I Nr. 87/2001; 
2. mit 1. Jänner 2004 in Kraft: das Inhaltsverzeichnis zum 7. Abschnitt, §§ 2 Abs. 12,4 Abs.2, 8 

Abs.2 Z 3 und 4 und Abs. 3, 10 Abs. 3, 14 Abs. 2 und 3, 15 Abs. 3, 30 Abs. 2, 35 Abs. 1 Z 3,4 
und 5, Abs. 2, Abs. 4 Z 2 und 3 und Abs. 5, 40 Abs. 3 Z 1 und 2, Abs. 4 und 5, 41 Abs. 4 Z 1 und 
2,62 Abs. 5, 68 Abs. 6, 7 3  Abs. 1, 75 Abs. 1 bis 4 samt Überschrift, 77 Abs. 3 Z I, 78 Abs. 1 bis 
4 samt Überschrift, 80 Abs. I bis 3 und Abs. 4 Z 3,84 samt Überschrift, 84a samt Überschrift, 89 
Abs. 7 bis 9, 104 Abs. 3 sowie 106 in der Fassung BGBJ. I Nr. XXXI2003." 
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Vorblatt 

Probleme und Ziele: 

Mit dem Arbeitnehmerschutz-Reformgesetz- ANS-RG, BGBL I Nr. 15912001, wurde eine weitestgehen­
de Entlastung der Betriebe von bürokratischen Hemmnissen und vermeidbaren Kosten angestrebt. Mit der 
Übernahme der entsprechenden Regelungen des ANS-RG in das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz soll 
im Sinne eines Gleichklanges mit den für die Privatwirtschaft geltenden Regelungen auch der Bund als 
Dienstgeber die mit einzelnen dieser Maßnahmen verbundenen administrativen Erleichterungen und Kos­
teneinsparungen lukrieren können. 

Inbalt: 

Änderung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes entsprechend den zuvor dargestellten Zielen. Über­
nommen werden insbesondere die im ANS-RG vorgesehenen administrativen Erleichterungen (wie bei­
spielsweise die Zulässigkeit der Bestellung von Personal vertretern zu Sicherheitsvertrauenspersonen in 
Dienststellen mit mehr als 50 Bediensteten, der Entfall von Meldepflichten, die Neuregelung der Unter­
weisung entsprechend der jeweiligen Gefiihrdungssituation, die Einrechnung von Folge-Evaluierungen 
(Mutterschutzgesetz, KJBG, Arbeitsstoffevaluierung usw.) in die Präventionszeit, und die teilweise Erhö­
hung der Schlüsselzahlen für die verpflichtende Einrichtung eines Arbeitsschutzausschusses). Nicht Ober­
nommen werden soB hingegen das im ASchG geänderte System der Mindesteinsatzzeiten für Sicherheits­
fachkräfte und Arbeitsmediziner, weil das B-BSG bereits ein derartiges differenziertes, den Gefahrenpo­
tentialen in den einzelnen Bundesdienststellen angepasstes PTäventionszeitensystem kennt. 

Alternativen: 

Beibehaltung der vom ASchG abweichenden Regelungen unter Inkaufnahme eines vermeidbaren höheren 
Vollziehungsaufwandes samt dem damit verbundenen Mehraufwand. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Keine. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Auswirkungen auf den Bundeshaushalt: 

Siehe die tmanziellen Erläuterungen im Allgemeinen Teil. 

EU-Konformität: 

Bei den EU-Richtlinien auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei 
der Arbeit handelt es sich um Mindestvorschriften gemäß Art. 137 EG-Vertrag, durch die keine mögJiche 
Einschränkung des bereits in den einzelnen Mitgliedstaaten erzielten Schutzes gerechtfertigt werden 
kann. Dementsprechend geht das sich noch am ASchG in der vor dem ANS-RG geltenden Fassung orien­
tierende Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG) in manchen Bestimmungen llber die zwingenden 
EU-Mindeststandards hinaus. Die im vorliegenden Entwurf vorgesehenen Änderungen steUen zum Teil 
eine Rücknahme solcher über die EU-Mindestvorschriften hinaus gehender Regelungen dar, ohne dabei 
jedoch die hohen österreichischen Schutzstandards zu beeinträchtigen. Die sonstigen im Entwurf vorge­
schlagenen Änderungen fallen entweder nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union oder sehen ausschließlich Maßnahmen vor, zu denen der Bund auf Grund zwingender Vorschriften 
des Gemeinschaftsrechts verpflichtet ist. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 

Mit dem Arbeitnehmerschutz-Refonngesetz - ANS-RG, BGBI. I Nr. 15912001, wurde eine weitestgehen­
de Entlastung der Betriebe von bürokratischen Hemmnissen und vermeidbaren Kosten angestrebt. Mit der 
Übernahme der entsprechenden Regelungen des ANS-RG in das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz s01l 
im Sinne eines Gleichklanges mit den filr die Privatwirtschaft geltenden Regelungen auch der Bund als 
Dienstgeber die mit einzelnen dieser Maßnahmen verbundenen administrativen Erleichterungen und Kos­
teneinsparungen lukrieren können. So soll es kunftig zulässig sein, dass Personal vertreter auch in Dienst­
stellen mit mehr als 50 Bediensteten zu Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt werden können. Weiter 
sollen die Einsatzzeiten sonstiger Fachexperten - wie beispielsweise Chemiker und Toxikologen, insbe­
sondere jedoch Arbeitspsychologen - erstmals in die Präventionszeit eingerechnet werden und deren 
Beiziehung somit ohne zusätzliche Kosten fUr den Bund möglich werden, aber auch alle Folge­
Evaluierungen (Mutterschutzgesetz, KJBG, Arbeitsstoffevaluierung usw.) innerhalb der Präventionszeit 
erfolgen können. Darüber hinaus soll auch die Bundesverwaltung ua. durch Entfall aufwändiger Melde­
pflichten, durch Erleichterungen bei der Unterweisung, beim Arbeitsschutzausschuss und durch Entfall 
der zwingenden Aushangpflichten entlastet werden. Letztlich soll zur Eindämmung der Gesetzesflut auf 
eine Reihe von Verordnungsennächtigungen verzichtet werden. 

Ausdrucklich festgehalten wird, dass der vorliegende Gesetzentwurf zwar bürokratische Erleichterungen 
- und damit auch finanzielle Einsparungen - fUr den Bund beinhaltet, die hohen Schutzstandards im Be­
dienstetenschutz jedoch nicht beeinträchtigt. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Mit folgenden der vorgeschlagenen Maßnahmen sind finanzielle Einsparungen verbunden: 

Entfall aufwändiger Meldepflichten (§ 79 Abs. 3) 

Erleichterungen bei der Unterweisung (§ 14 Abs. 2 und 3) 

Einrechnung von Folge-Evaluierungen in die Präventionszeit (§§ 75 Abs. 4 und 78 Abs. 4) 

Zusammensetzung beim Arbeitsschutzausschuss (§ 84 Abs. 1) 

Entfall der zwingenden Aushangpflichten (§ § 104 Abs. 3 und 106) 

Verzicht aufVerordnungsermächtigungen (§ 85 Abs. 1 Z 3 und 4) 
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1. Entfall von Meldepßichten 

Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2004 

Einsparungen erfolgen durch: Entfall der Bearbeitungen der Meldungen der Namen und Einsatz­
zeiten pro Dienststelle 

Annahmen: 
3600 Dienststellen 
Bearbeitungsdauer: 10 min Al/v I, 20 min A3/v3 

Ergebnis: Minderaufwand 0,06 Mio. € pro Jahr. 

2. Erleichterung der Unterweisung 

Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2004 

Einsparungen erfolgen durch: Derzeit ist zwingend einmal jährlich zu unterweisen, künftig nur 
mehr erforderlichenfalls. 

Annahmen: 
3600 DienststeIlen 
nunmehr wird nur alle 3 Jahre unterwiesen => 2/3 entfallen 
Bearbeitungsdauer: 30 min AI/vl, 60 min A2/v2 

Ergebnis: Minderaufwand 0,13 Mio. € pro Jahr; im ersten Jahr nur zur Hälfte wirksam. 

3. Einrechnung von Folge-Evaluierungen in die Präventionszeit 

Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2004 

Einsparungen erfolgen durch: Einrechnung der Folge-Evaluierungen nach einem Unfall in die 
Präventionszeit. 

Annahmen: 
7.000 Meldungen bei der BVA, wovon 6.300 als echte Unfälle über bleiben 
Bund hat ca. 50% der Versicherten in seinen Diensten 
Bearbeitungsdauer tur eine Folge-Evaluierung nach Unfall: 20 min A I/v I, 30 min A2/v2, 
20 min A3/v3 

Ergebnis: Minderaufwand 0,12 Mio. € pro Jahr. 

4. Zusammensetzung des Arbeitsschutzausschuss 

Wirksarnkeitsbeginn: 1. Jänner 2004 

Einsparungen erfolgen durch: In Dienststellen mit geringem Gefahrdungspotential erhöht sich der 
Schwellenwert tur die Schaffung eines Arbeitsschutzausschusses von 100 auf 250 Bedienstete. 

Annahmen: 
rd. 800 Dienststellen betroffen 
Zeitdauer Arbeitsschutzausschuss: 5 Personen (2xA l /vl, 3x A2/v2) tagen 2x/Jahr 2 h 
(2xA I1v I ,  3xA2/v2) 

Ergebnis: Minderaufwand 0,58 Mio. € pro Jahr. 

5. Entfall zwingender Aushangpßichten 

Wirksamkeitsbegin n: 1. Jänner 2004 

Einsparungen erfolgen durch: Ersparung der Kopien 

66/ME XXII. GP - Entwurf (gescanntes Original)12 von 40

www.parlament.gv.at



12 

Annahmen: 
3600 Dienststellen 
100 Seiten sind aushangpflichtige Materialien 
Kopien verursachen einen Aufwand von rd. 0,0 1 € / Seite 
die Materialien sind alle 3 Jahre auszutauschen auf grund Novellierungen etc. 

Ergebnis: Minderaufwand im Schnitt 1.200 Euro pro Jahr. 

6. Verzicht auf Verordnungsermächtigungen 

Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 2004 

Einsparungen erfolgen durch: Regelung erfolgt materiell im Gesetz und nicht mehr in der VO, 
daher Entfall von gesonderter Begutachtung und Ministerrat. 

Annahmen: 
Bearbeitungsdauer Begutachtung: 120 min AlIvI, 120 min A3/v3 
Bearbeitungsdauer Ministerrat: 120 min AlIvI, 120 min A3fv3 

Ergebnis: einmaliger Minderaufwand 0,22 Mio. €. 

Zusammenfassende Darstellung in Mio. €: 

Ausgaben und Einnahmen MehrausgabenIMindereinnahmen (+) und Minderausga-
benlMehreinnahmen (-) 

in Mio. Euro 

betrifft 2003 I 2004 I 2005 I 2006 

Entfall von Meldepflichten 0,06 0,06 0,06 

Erleichterung der Unterweisung 0, 13 0, 13 0, 13 

Einrechnung von Folge-Evaluierungen in 
die Präventionszeit 0, 12 0, 12 0, 12 

Zusammensetzung des Arbeitsschutzaus-
schuss 0,58 0,58 0,58 

Verzicht auf Verordnungserrnächtigungen 0,22 

Summe in Mio. € 0,22 0,89 0,89 0,89 

Veränderungen unter 0,01 Mi1Iion Euro pro Einzelpost werden nicht berUcksichtigt. 

Kompetenzgrundlage: 

In kompetenzrechtlicher Hinsicht stUtzt sich das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf Art. 10 Abs. I 
Z 16. 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 (Inhaltsverzeichnis): 

Im Inhaltsverzeichnis zum 7. Abschnitt sind jene Anpassungen zu berücksichtigen, die auf Grund des 
vorliegenden Entwurfs notwendig werden (§§ 75, 78, 78a, 84a). 
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Zu Z 2 (§ 2 Abs. 12): 

Im geltenden Recht ist der Stand der Technik definiert als "der auf einschlägigen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen 
und Betriebsweisen, deren FunktionstUchtigkeit erprobt oder erwiesen ist". Um Experimente hintanzuhal­
ten, die sich zum Nachteil von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bediensteten und/oder der Produkti­
on auswirken könnten, soll diese Definition analog dem ANS-RG umfassender formuliert werden: Der 
Stand der Technik muss demnach in Zukunft erprobt und erwiesen, statt wie bisher nur erprobt oder er­
wiesen sein. 

Zu Z 3 (§ 4 Abs. 2): 

Diese Regelung dient analog dem ANS-RG der KJarstellung dahin gehend, dass im Rahmen der Ermitt­
lung und Beurteilung der Gefahren auch die in § 6 Abs. 1 genannten Kriterien mit zu berücksichtigen 
sind, dabei insbesondere auch ältere Arbeitnehmer, weil dem Erhalt ihrer Gesundheit und Leistungsflihig­
keit auf Grund ihres erforderlichen längeren Verbleibs im Erwerbsleben besondere Bedeutung zukommt. 

Bereits nach geltendem Recht ist der Dienstgeber nach § 6 Abs. I verpflichtet, bei der Übertragung von 
Aufgaben an Bedienstete deren Eignung in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit zu berucksichtigen. Eine 
Evaluierung hat der Dienstgeber gemeinsam mit den Arbeitsmedizinern, den Sicherheitsfachkräften und 
den Sicherheitsvertrauenspersonen sowie der Personalvertretung (§ 9 Abs. 2 lit.k PVG) vorzunehmen. 

Zu Z 4 und 5 (§ 8 Abs. 2 und 3): 

In der Praxis herrscht auf Grund der geltenden Formulierungen zum Teil Unklarheit darüber, ob die Ver­
antwortung des Dienstgebers tUr die betriebsfremden Arbeitnehmer - wie von Anfang an beabsichtigt und 
vorgesehen - auch tatsächlich nur auf die arbeitsstättenbezogenen Gefahren in der "fremden" Arbeitsstät­
te abgestellt ist. Analog der gleichlautenden Regelung im ANS-RG soll dies auch im B-BSG klargestellt 
werden. 

Zu Z 6 und 7 (§ 10  Abs. 2 und 3): 

Im geltenden Recht ist vorgesehen, dass Personalvertreter nur dann gleichzeitig auch die Funktion einer 
Sicherheitsvertrauensperson ausüben können, wenn in der Dienststelle regelmäßig nicht mehr als 50 Be­
dienstete beschäftigt sind. Analog dem ANS-RG soll Personalvertretern auf deren Wunsch auch in größe­
ren Dienststellen die Tätigkeit als Sicherheitsvertrauenspersonen ermöglicht werden. 

Zu Z 8 und 9 (§ 14 Abs. 2 und 3): 

Im geltenden Recht ist vorgesehen, dass die durch das EU-Recht grundsätzlich zwingend vorgegebene 
Unterweisung mindestens einmal jährlich zu wiederholen ist, und zwar auch dann, wenn die konkrete 
Gefahrensituation am jeweiligen Arbeitsplatz dies nicht erfordern würde. Durch diese undifferenzierte 
Regelung werden Dienststellen zeitlich und bürokratisch belastet, obwohl aus Grunden der Arbeitssicher­
heit nicht generell die Notwendigkeit zu solchen jährlich wiederkehrenden Unterweisungen besteht und 
diese auch im EU-Recht nicht in dieser Form vorgesehen ist. Analog dem ANS-RG soll daher im Ein­
klang mit der Arbeitsschutzrahmenrichtlinie darauf abgestellt werden, dass die Unterweisung erforderli­
chenfalls in regelmäßigen Abständen zu wiederholen ist, jedenfalls aber dann, wenn es auf Grund der 
Evaluierung an diesem Arbeitsplatz erforderlich oder in einer Verordnung zum B-BSG vorgeschrieben 
ist. 

Zu Z 10, 12 und 13 (§§ 1 5  Abs. 3, 35 Abs. 1, 2,4 und 5 sowie 37 Abs. 5): 

Diese Regelungen dienen analog dem ANS-RG ausschließlich der erforderlichen Anpassung an die Beg­
riffsbestimmungen der einschlägigen EU-Richtlinien und enthalten keinerlei inhaltliche Änderungen. 

Zu Z 11 (§ 30 Abs. 2): 

Der Nichtraucherschutz wird analog dem ANS-RG durch den Entfall der derzeitigen Wendung "sofern 
die Nichtraucher nicht durch verstärkte Be- und Entlüftung des Raumes vor der Einwirkung von Tabak­
rauch ausreichend geschützt werden können" verstärkt. 

Zu Z 1 4, 15, 16 und 17 (§ 40 Abs. 3 bis 6): 

Durch diese Regelungen werden die Begriffsbestimmungen im geltenden Recht, die sich noch auf das 
Chemikaliengesetz in der Fassung BGBI. Nr. 326/1987, stUtzen, analog dem ANS-RG an das EU­
konforme Chemikaliengesetz 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, angepasst und veraltete bzw. nicht EU-gemäße 
Bestimmungen gestrichen, ohne inhaltliche Änderungen vorzunehmen. Die erforderlichen Schutzmaß­
nahmen im Zusammenhang mit biologischen (früher "infektiös" genannten) Arbeitsstoffen wurden zwi-
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� schenzeitlich in der Verordnung der Bundesregierung Ober den Schutz der Bundesbediensteten gegen 
Gefahrdung durch biologische Arbeitsstoffe - B-VbA, BGBL II Nr. 4 151 1999, umfassend geregelt. 

Zu Z 18 (§ 41 Abs. 4 Z 1 und 2): 

Derzeit können sich Arbeitgeber bei erworbenen Arbeitsstoffen darauf verlassen, dass die Kennzeichnung 
nach dem Chemikaliengesetz oder dem Pflanzenschutzmittelgesetz zutreffend und vollständig ist. Dies 
soll analog dem ANS-R G auch auf erworbene Arbeitsstoffe erweitert werden, die nach dem Abfallwirt­
schaftsgesetz und dem Biozid-Produkte-Gesetz gekennzeichnet sind. 

Zu Z 19 (§ 58 Abs. 3): 

Bei der Dokumentationsverpflichtung der Arbeitgeber zur Evaluierung handelt es sich um eine EU­
Mindestvorschrift, die als solche nicht zur Disposition steht. Der Inhalt des Sicherheits- und Gesundheits­
schutzdokuments ist in der B-DOK-VO, BGBI. Nr. 452/ 1999 in Verbindung mit § 2 DOK-VO, BGBI. 
Nr. 4781 1996, geregelt. Nach § 2 Abs.2 Z 1 DOK-VO muss das Dokument ua. die Festlegung der Ar­
beitsplätze oder Arbeitsbereiche, fUr die Untersuchungen im Sinne des 5. Abschnitts des B-B SG vorgese­
hen sind, enthalten. § 58 Abs. 3 enthält eine inhaltsgleiche Bestimmung und ist daher - analog dem ANS­
R G - entbehrlich. 

Zu Z 20 (§§ 62 Abs. 5): 

Im geltenden Recht ist vorgesehen, dass die Aufsicht Ober die Durchtuhrung von Arbeiten in Druckluft 
nur von Personen wahrgenommen werden darf, die die erforderlichen Fachkenntnisse besitzen. Analog 
dem AN S-RG soll ein solcher Nachweis der Fachkenntnisse (derzeit im Ausmaß von sieben Unterrichts­
einheiten vorgesehen) fUr die Aufsicht Ober Arbeiten in Druckluft nicht länger erforderlich sein und daher 
entfallen. 

Zu Z 21 (§ 68 Abs. 6): 

Durch diese Ausnahmebestimmung sollen analog dem ANS-R G verkehrsspezifische Regelungen ermög­
licht werden und insbesondere die Tätigkeit in Verkehrsmitteln ohne Unterbrechung bzw. Personalwech­
sel ausgeübt werden können. 

Zu Z 22 (§ 73 Abs. 1): 

Analog dem AN S-RG sollen die Sicherheitsfachkräfte dazu berechtigt werden, sich "Fachkraft tur Ar­
beitssicherheit" zu nennen, weil " Sicherheitsfachkraft" im normalen Sprachgebrauch zu Missverständnis­
sen fUhrt (Verwechslung mit Detektiven, Bewachungsgewerbe, Schlüsseldiensten usw.). 

Zu Z 23 bis 25 und 28 bis 30 (§ 75 Abs. 1 bis 3 samt Überschrift, § 78 Abs. 1 bis 3 samt Über­
schrift): 

Der terminologischen Änderung im Zusammenhang mit der Änderung des Systems der Einsatzzeiten tur 
die Präventivfachkräfte nach dem ANS-R G folgend soll auch bei dem nach dem B-B S G  geltenden Sys­
tem der Einsatzzeiten tur Sicherheits fachkräfte und arbeitsmedizinische Zentren der Begriff ,.Mindest­
einsatzzeiten" durch den aussagekräftigeren Begriff "Präventionszeit" ersetzt werden. 

Zu Z 26 und 31 (§§ 75 Abs. 4 und 78 Abs. 4): 

Nach geltendem Recht darf in die Mindesteinsatzzeit der Präventivdienste in Bezug auf die Evaluierung 
nur jene Zeit eingerechnet werden, die tur "die Überprüfung und Anpassung der Ermittlung und Beurtei­
lung der Gefahren und der festgelegten Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 und 5 samt Anpassung der Si­
cherheits- und Gesundheitsschutzdokumente" aufgewendet wird. Dieser Verweis auf ,,§ 4 Abs. 4 und 5" 
umfasst allerdings nur die "allgemeine" Gefahrenevaluierung. Daher müssen derzeit andere Evaluierun­
gen, wie beispielsweise die Evaluierung nach dem Mutterschutzgesetz, dem KJB G  oder auch die beson­
dere Arbeitsstoff-Evaluierung nach § 4 1  B- B SG zusätzlich zu den Mindesteinsatzzeiten der Präventiv­
dienste erbracht werden. Analog dem AN S-RG sollen in Zukunft nach §§ 75 Abs.4 Z 5 und 78 Abs.4 
Z 5 B-B S G  alle Folge-Evaluierungen in die Präventionszeit mit eingerechnet werden können. 

Zu Z 26 und 31 (§§ 75 Abs. 4 und 78 Abs. 4): 

Mit diesen Bestimmungen sollen - ebenfalls analog zum ANS-RG - fUr sonstige Fachleute, die in der 
Präventionszeit beschäftigt werden, bestimmte Pflichten - wie Aufzeichnungen über die geleistete Prä­
ventionszeit und die von ihnen durchgefilhrten Tätigkeiten sowie Berichte - vorgesehen werden. 

Zu Z 27 (§ 77 Abs. 3 Z 1): 

Dieser Einschub dient der ausdrücklichen KlarsteIlung, dass sich die Arbeitsmediziner im Rahmen ihrer 
präventiven Beratungstätigkeit nicht nur mit Fragen der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Gesund-
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heitsfOrderung und der menschen gerechten Arbeitsgestaltung, sondern auch mit Fragen der Vermeidung 
arbeitsbedingter Erkrankungen zu befassen haben. 

Zu Z 32 (§§ 78a samt Überschrift): 

Die hier vorgesehenen Bestimmungen rur die Tätigkeit der sonstigen Fachleute sehen eine Informations­
pflicht des Dienstgebers und das Zusammenarbeitsgebot mit den Präventivfachkräften und der Personal­
vertretung und die allfiilJige Teilnahme sonstiger Fachleute an den Sitzungen des Arbeitsschutzausschus­
ses bzw. des zentralen Arbeitsschutzausschusses vor. Auch die sonstigen Fachleute sollen bei Anwen­
dung ihrer Fachkunde weisungsfrei sein. 

Zu Z 33 (§ 79 Abs. 3): 

Nach geltendem Recht sind die Namen und die Einsatzzeit der Fachkräfte fUr Arbeitssicherheit und der 
Arbeitsmediziner der arbeitsmedizinischen Zentren sowie jede Änderung dieser Daten dem 

Arbeitsinspektorat zu melden. Da diese Meldepflichten rur die Wahrnehmung der Aufgaben der Arbeits­
inspektion nicht erforderlich sind, sollen sie analog zum ANS-RG ersatzlos entfallen. 

Zu Z 34 (§ 80 Abs. 1): 

Für den Fall, dass ausscheidende Fachkräfte fUr Arbeitssicherheit und Arbeitsmediziner unter Hinweis auf 
eine fehlende entsprechende gesetzliche Grundlage die Herausgabe ihrer dienststellenbezogenen Auf­
zeichnungen und Unterlagen vor allem bei ihrem "unfreiwilligen" Ausscheiden verweigern, soll analog 
zum ANS-RG in § 80 Abs. I eine entsprechende Verpflichtung zur Weitergabe dieser Unterlagen an ihre 
Nachfolger in das Gesetz aufgenommen werden. Die Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht bleibt 
unberührt. 

Zu Z 35 und 36 (§ 80 Abs. 2 und 3): 

Im Interesse einer entsprechenden Darstellung der erzielten Erfolge wirksamer präventiver Beratung 
durch die Präventivfachkräfte sollen die bereits bestehenden Berichtspflichten analog dem ANS-RG er­
gänzt werden. In Zukunft soll in die Berichte der Präventivfachkräfte auch eine systematische Darstellung 
der Auswirkungen ihrer Tätigkeiten aufgenommen werden. 

Zu Z 37 (§ 80 Abs. 4): 

Hier erfolgt die erforderliche Anpassung an die geänderte Terminologie ("Präventionszeit" statt - wie 
bisher - "Einsatzzeit"). 

Zu Z 38, 39 und 40 (§§ 84, 84a samt Überschrift. § 85 Abs. 1 Z 3 und 4): 

Die B-BSG-Regelungen Uber den Arbeitsschutzausschuss (in jeder Arbeitsstätte mit mindestens 100 
Bediensteten) sind noch nicht in Kraft getreten, weil die Stammfassung des Gesetzes analog dem ASchG 
das In-Kraft-Treten von § 84 mit der Erlassung einer Verordnung zur näheren Regelung von Zusammen­
setzung und Organisation dieses Ausschusses verknüpft hatte. Nunmehr sollen die Bestimmungen über 
den Arbeitsschutzausschuss und den zentralen Arbeitsschutzausschuss im Sinne der Bestimmungen des 
ANS-RG unmittelbar und abschließend gesetzlich geregelt werden. 

Ebenso wie im ANS-RG wird daher davon abgesehen, die Zusammensetzung und interne Organisation 
(Sitzungen, Einladungen, Vorsitz, Protokolle) dieses innerbetrieblichen Gremiums durch Verordnung 
näher zu regeln. 

Die vorgeschlagene Regelung sieht analog dem ANS-RG folgende Änderungen vor: 

Anknüpfend an die Zuordnung aller Bundesdienststellen zu den Gefahrenklassen (Gefahrenklassenver­
ordnung, BGBl. 11 Nr. 239/2002) wird in Dienststellen mit einem geringen Geftihrdungspotential (Gefah­
renklasse III) die Verpflichtung zur Einrichtung eines Arbeitsschutzausschusses erst ab der Beschäftigung 
von mindestens 250 Bediensteten vorgesehen. FUr die Dienststellen mit mittlerem und hohem Gefähr­
dungspotential (Gefahrenklasse II und I) hingegen bleibt die Bedienstetenzahl von 100 weiter aufrecht. 

Die verpflichtende Beiziehung des Arbeitsinspektorates entfällt und wird bloß fakultativ formuliert. Der 
Kreis der ständigen Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses wird um Störfallbeauftragte, Strahlen­
schutzbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte ua. Personen verkleinert. 

Ergänzend zum ANS-RG wird im § 84 Abs. 3 letzter Satz B-BSG das Nominierungsrecht der Vertreter 
der Personalvertretung geregelt, wenn mehrere Personalvertretungsorgane bestehen. Mehrere Personal­
vertretungsorgane können zur Nominierung von Vertretern dann in Betracht kommen, wenn für eine 
Dienststelle mehrere Dienststellenausschüsse nach § 4 Abs. 1 PVG gebildet sind oder wenn bei einer 
Zentralstelle zwei oder mehr Zentralausschüsse eingerichtet sind. In diesen Fällen soll das Nominierungs-
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1-echt für die Vertreter der Personalvenretung im Arbeitsschutzausschuss einer Dienststelle bzw. im zent­
ralen Arbeitsschutzausschuss bei der Zentral stelle dem Personalvertretungsorgan (Dienststellen- bzw. 
Zentralausschuss) mit der größten Zahl der Wahlberechtigten bei der letzten Personalvertretungswahl 
zukommen. 

Um die Funktionsflihigkeit des zentralen Arbeitsschutzausschusses in großen Ressorts sicherzustellen, 
soll dessen Mitgliederzahl mit höchstens zwanzig begrenzt werden. Ebenso werden Zusammensetzung 
und interne Organisation des zentralen Arbeitsschutzausschusses neu - und wesentlich vereinfacht - im 
Gesetzestext selbst geregelt, weshalb die Verordnungsermächtigungen in § 85 Abs. I Z 3 und 4 entbehr­
lich werden. 

Auf Grund des in § 84a Abs. 7 B-BSG enthaltenen Verweises auf § 84 Abs. 3 letzter Satz B-BSG folgt, 
dass von mehreren bei einer Zentralstelle eingerichteten Zentralausschüssen jener mit der größten Zahl 
der Wahlberechtigten zur Namhaftmachung von drei Vertretern der Personal vertretung zuständig ist. Von 
diesem Zentralausschuss wird bei der Nominierung der Vertreter rur den zentralen Arbeitsschutzaus­
schuss auch auf Vorschläge der anderen Zentralausschüsse Bedacht zu nehmen sein. 

Zu Z 41 (§§ 89 Abs. 7): 

In dieser Regelung erfolgt eine bloße Zitatberichtigung. 

Zu Z 42 und 43 (§§ 95 Abs. 2, 96 und 97 Abs. 2): 

Durch die Bundes-Arbeitsstättenverordnung (B-AStV), BGBL II Nr. 352/2002, wurden § 95 Abs. 2, § 96 
und § 97 Abs. 2 samt den darin genannten Bestimmungen obsolet. 

Zu Z 44 und 45 (§ 98 Abs. 2 bis 5): 

Durch die Bundes-Arbeitsmittelverordnung (B-AM-VO), BGBl. 11 Nr. 39212002, wurden die meisten 
Bestimmungen in § 98 Abs. 2 bis 6 obsolet. Diejenigen Regelungen der AAV, die noch in Kraft sind, 
finden sich nun zusammengefasst in § 98 Abs. 2 .  

Zu Z 46 und 47 (§ 99 Abs. 3 und 5): 

Mit ln-Kraft-Treten der Bundes-Grenzwerteverordnung (B-GKV), BGB\. I I  Nr. 393/2002, wird § 99 
Abs. 3 hinfällig. Durch § 2 Abs. 1 Z 2 B-GKV wurde § 1 6  Abs. 5 letzter Satz AA V aufgehoben, durch 
§ 3 Abs. 3 Z 2 der Verordnung biologische Arbeitsstoffe (B· VbA), BGBI. I1 Nr. 4 1 51 1999, § 53 AA V für 
Arbeiten mit infektiösen Arbeitsstoffen. Durch die B-VbA wird weiters der Verweis auf § 65 Abs. 9 hin­
sichtlich infektiöser Arbeitsstoffe gegenstandslos. 

Zu Z 48 (§ 100 Abs. 3): 

Durch die Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (B-VGÜ), BGB\. II 
Nr. 1 512000 wurde Abs. 3 obsolet. 

Zu Z 49 (§ ]01 Abs. 5): 

Durch die Verordnung biologische Arbeitsstoffe (B-VbA), BGBI. II Nr. 4 1 5/ 1 999, werden die Verweise 
auf die genannten Bestimmungen hinsichtlich infektiöser Arbeitsstoffe gegenstandslos. 

Zu Z 50 (§ 102 Abs. 6): 

Die obsolet gewordene Übergangsbestimmung zum Arbeitsschutzausschuss in § 1 02 Abs. 6 entflUlt. 

Zu Z 51 und 52 (§§ 104 Abs. 3 und 106): 

Analog dem ANS-RG soll auch im B-BSG die Aushangpflicht entfallen; dies unter gleichzeitiger zeitge­
mäßer Erweiterung der Möglichkeiten, wie die Rechtsvorschriften zur Verfügung gestellt werden können. 
In Betracht kommt hier insbesondere die Nutzung des Internet (Rechtsinformationssysteme) und der 
EDV-Struktur des Bundes in den Ressorts bzw. des Bundes ( Intranet des Bundes). 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Textgegenüberstellung 
In die nachfolgende Textgegenüberstellung werden Texte nicht aufgenommen, denen kein bisheriger Text gegenübersteht oder die 
lediglich formale Betrags-, Bezeichnungs- oder Zitierungsanpassungen enthalten. 
Bundes-Bedienstetenschutzgesetz 

Z J:  

Inhaltsverzeichnis 

1 .  Abschnitt bis 6. Abschnitt: . . . . .  

§ 73. 

§ 74. 

§ 75. 

§ 76. 

§ 77. 

§ 78. 

§ 79. 

§ 80. 

§ 81. 

§ 82. 

§ 83. 

7. Abschnitt: 

Präventivdienste 

Bestellung von Sicherheitsfachkräften 

Aufgaben, Information und Beiziehung der Sicherheitsfachkräfte 

Mindesteinsatzzeit der Sicherheitsfachkräfte 

Arbeitsmedizinische Betreuung 

Aufgaben, Information und Beiziehung des arbeitsmedizinischen 
Zentrums 

Mindesteinsatzzeit des arbeitsmedizinischen Zentrums 

Gemeinsame Bestimmungen 

Aufzeichnungen und Berichte 

Zusammenarbeit 

Meldung von Missständen 

Abberufung 

Z J:  

Inhaltsverzeichnis 

1 .  Abschnitt bis 6. Abschnitt: . . . . .  

7. Abschnitt: 

Präventivdienste 

§ 73. Bestellung von Sicherheitsfachkräften 

§ 74. Aufgaben, Information und Beiziehung der Sicherheitsfachkräfte 

§ 7S. Tätigkeiten der Sicherheitsfachkräfte 

§ 76. Arbeitsmedizinische Betreuung 

§ 77. Aufgaben, Information und Beiziehung des arbeitsmedizinischen Zentrums 

§ 78. Tätigkeiten des arbeitsmedizinischen Zentrums 

§ 78a. Sonstige Fachleute 

§ 79. Gemeinsame Bestimmungen 

§ 80. Aufzeichnungen und Berichte 

§ 81 .  Zusammenarbeit 

§ 82. Meldung von Missständen 

§ 83. Abberufung 
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Z 2: 

Geltende Fassung: 

§ 84. Arbeitsschutzausschuss 

§ 85. Verordnungen über Präventivdienste 

§ 2. ( 1 )  bis ( 1 1 )  . . . . .  

8. bis 10. Abschnitt: ..... 

Begriffsbestimmungen 

- 1 8  -

( 1 2) Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf einschlägigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher tech­
nologischer Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit 
erprobt oder erwiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbeson­
dere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen heranzuziehen. 

( 13) . . . . .  

Z 3: 

§ 4. ( 1 )  .. . . . 

(2) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sind auch besonders geflihr­
dete oder schutzbedürftige Bedienstete zu berucksichtigen. Insbesondere ist zu ermitteln 
und zu beurteilen, inwieweit sich an bestimmten Arbeitsplätzen oder bei bestimmten 
Arbeitsvorgängen spezifische Gefahren rur Bedienstete ergeben können, rur die ein 
besonderer Personen schutz besteht. 

(3) bis (6) . . . . .  

Z 4 und 5: 

§ 8. ( 1 )  . . . . . 

Vorgeschlag�ne Fassung: 

I. 

§ 84. Arbeitsschutzausschuss 

§ 84a. Zentraler Arbeitsschutzausschuss 

§ 85. Verordnungen über Präventivdienste 

8. bis 1 0. Abschnitt: ..... 

Z 2: 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. ( I )  bis ( l l )  . . . . .  

( 1 2) Stand der Technik im Sinne dieses Bundesgesetzes ist der auf einschlägigen wis­
senschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologi­
scher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und 
erwiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare 
Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen heranzuziehen. 

( 13) . . . . .  

Z 3: 

§ 4. ( 1 )  .. . . . 

(2) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sind auch besonders gefährdete 
oder schutzbedürftige Arbeitnehmer sowie die Eignung der Arbeitnehmer im Hinblick auf 
Konstitution, Körperkräfte, Alter und Qualifikation (§ 6 Abs. I )  zu berucksichtigen. Insbe­
sondere ist zu ermitteln und zu beurteilen, inwieweit sich an bestimmten Arbeitsplätzen 
oder bei bestimmten Arbeitsvorgängen spezifische Gefahren rur Bedienstete ergeben kön­
nen, tUr die ein besonderer Personenschutz besteht. 

(3) bis (6) . . . . .  

Z 4 und 5: 

§ 8. ( 1 )  .. . . .  
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Geltende Fassung: 

(2) Werden in einer Arbeitsstätte des Bundes Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht 
Bedienstete des Bundes sind, so ist der Bund verpflichtet, 

1 .  . . . .  . 
2 . . . . .  . 

3. die tur die externen Arbeitnehmer erforderlichen Schutzmaßnahmen im Ein­
vernehmen mit deren Arbeitgebern festzulegen und 

4. für die Durchtuhrung der zu ihrem Schutz in der Arbeitsstätte erforderlichen 
Maßnahmen zu sorgen. 

(3) Durch Abs. 2 wird die Verantwortlichkeit der einzelnen Arbeitgeber rur die 
Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften hinsichtlich ihrer Arbeitnehmer nicht 
eingeschränkt. 

(4) .. . . . 

Z 6 und 7: 

§ 10. (I)  ..... 

(2) Sicherheitsvertrauenspersonen sind in Dienststellen zu bestellen, in denen re­
gelmäßig mehr als zehn Bedienstete beschäftigt werden. In Dienststellen, in denen re­
gelmäßig nicht mehr als 50 Bedienstete beschäftigt werden, kann ein Personalvertreter 
die Aufgaben einer Sicherheitsvertrauensperson übernehmen. 

(3) Die Bestellung der Sicherheitsvertrauenspersonen bedarf des Einvernehmens 
mit dem zuständigen Personalvertretungsorgan nach § 1 0  des Bundes­
Personalvertretungsgesetzes, BGBL Nr. 1 33/1 967. Dies gilt auch rur die Übernahme der 
Aufgaben durch einen Personalvertreter. 

(4) bis (8) . . . . .  

Z 8 und 9: 

§ 14. ( 1 )  . . . . . 

(2) Die Unterweisung muss in regelmäßigen Abständen, mindestens aber einmal 

Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Werden in einer Arbeitsstätte des Bundes Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht Be-
dienstete des Bundes sind, so ist der Bund verpflichtet, 

1 .  . . . .  . 

2 . . . . .  . 
3. die tur die betriebsfremden Arbeitnehmer wegen Gefahren in der Arbeitsstätte 

erforderlichen Schutzmaßnahmen im Einvernehmen mit deren Arbeitgebern fest­
zulegen und 

4. rur deren Durchruhrung zu sorgen, ausgenommen die Beaufsichtigung der be­
triebs fremden Personen. 

(3) Durch Abs. 2 wird die Verantwortlichkeit der einzelnen Arbeitgeber rur die Einhal­
tung der Arbeitnehmerschutzvorschriften rur ihre Arbeitnehmer nicht eingeschränkt und 
deren Verantwortung tur betriebsfremde Arbeitnehmer nur insoweit ausgeweitet, als sich 
dies ausdrücklich aus Abs. 2 ergibt. 

(4) . . . . .  

Z 6 und 7: 

§ 10. ( 1 )  . . . . .  

(2) Sicherheitsvertrauenspersonen sind in Dienststellen zu bestellen, in denen regel­
mäßig mehr als zehn Bedienstete beschäftigt werden. 

(3) Die Bestellung der Sicherheitsvertrauenspersonen bedarf des Einvernehmens mit 
dem zuständigen Personalvertretungsorgan nach § 1 0  des Bundes­
Personalvertretungsgesetzes, BGBL Nr. 1 33/1 967. Dies gilt auch dann, wenn ein Personal­
vertreter die Aufgaben einer Sicherheitsvertrauensperson übernimmt. 

(4) bis (8) . . . . . 

Z 8 und 9: 

§ 14. ( 1 )  . . . . .  

(2) Eine Unterweisung muss jedenfalls erfolgen 
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Geltende Fassung: 

jährlich, erfolgen. Eine Unterweisung muss jedenfalls erfolgen 
I .  vor Aufnahme der Tätigkeit, 
2. bei einer Versetzung oder Veränderung des Aufgabenbereiches, 
3. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 
4. bei Einführung neuer Arheitsstoffe, 
5. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und 

- 20 -

6. nach UnfalIen oder Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall gefUhrt hätten, 
sofern dies zur VerhUtung weiterer UnftHle nützlich erscheint. 

(3) Die Unterweisung muss auf den Arbeitsplatz und den Aufgabenbereich des Be­
diensteten ausgerichtet sein. Sie muss an die Entwicklung der Gefahrenmomente und an 
die Entstehung neuer Gefahren angepasst sein. Die Unterweisung muss auch die bei 
absehbaren Betriebsstörungen zu treffenden Maßnahmen umfassen. 

(4) und (5) .. . . .  

Z 10: 

§ 15. ( 1 )  und (2) . . . . .  

(3) Bedienstete dürfen Schutzvorrichtungen nicht entfernen, außer Betrieb setzen, 
willkürlich verändern oder umstellen, soweit dies nicht aus arbeitstechnischen Gründen, 
insbesondere zur DurchfUhrung von Einstellungs-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten, 
unbedingt notwendig ist. Sie sind verpflichtet, gemäß ihrer Unterweisung und den An­
weisungen der zuständigen Vorgesetzten die Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß zu 
benutzen. 

(4) bis (8) .. . . .  

Z /I :  

§ 30. ( I) ..... 

(2) Wenn aus dienstlichen Gründen Raucher und Nichtraucher gemeinsam in ei­
nem Büroraum oder einem vergleichbaren Raum arbeiten müssen, der nur durch Be­
dienstete genutzt wird, ist das Rauchen am Arbeitsplatz verboten, sofern die Nichtrau­
cher nicht durch eine verstärkte Be- und Entlüftung des Raumes vor der Einwirkung 

Vorgeschlagene Fassung: 

10 

1 .  vor Aufnahme der Tätigkeit, 
2. bei einer Versetzung oder Veränderung des Aufgabenbereiches, 
3. bei EinfUhrung oder Änderung von Arbeitsmitteln, 
4. bei EinfUhrung neuer Arbeitsstoffe, 
5. bei Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und 
6. nach UnflilIen oder Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall geführt hätten, sofern 

dies zur Verhütung weiterer Unfälle nützlich erscheint. 

(3) Die Unterweisung muss auf den Arbeitsplatz und den Aufgabenbereich des Be­
diensteten ausgerichtet sein. Sie muss an die Entwicklung der Gefahrenmomente und an die 
Entstehung neuer Gefahren angepasst sein. Die Unterweisung muss auch die bei absehba­
ren Betriebsstörungen zu treffenden Maßnahmen umfassen. Die Unterweisung ist erforder­
lichenfalls in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, jedenfaIls dann, wenn dies gemäß 
§ 4 Abs. 3 als Maßnahme zur Gefahrenverhütung oder in einer Verordnung zu d iesem 
Bundesgesetz festgelegt ist. 

(4) und (5) . . . . .  

Z 10: 

§ 15. ( 1 )  und (2) . . . . .  

(3) Bedienstete dürfen Schutzeinrichtungen nicht entfernen, außer Betrieb setzen, will­
kürlich verändern oder umstellen, soweit dies nicht aus arbeitstechnischen Gründen, 
insbesondere zur DurchfUhrung von Einstellungs-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten, un­
bedingt notwendig ist. Sie sind verpflichtet, gemäß ihrer Unterweisung und den Anweisun­
gen der zuständigen Vorgesetzten die Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß zu benutzen. 

(4) bis (8) . . . . .  

Z l l :  

§ 30. ( 1 )  . . . . .  

(2) Wenn aus betrieblichen Gründen Raucher und Nichtraucher gemeinsam in einem 
Büroraum oder einem vergleichbaren Arbeitsraum arbeiten müssen, der nur durch Betriebs­
angehörige genutzt wird, ist das Rauchen am Arbeitsplatz verboten. 
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Geltende Fassung: 

von Tabakrauch ausreichend geschützt werden können. 

(3) und (4) . . . . .  

Z 12 und 13: 

- 2 1 -

§ 35. ( 1 )  Der Dienstgeber hat daftlr zu sorgen, dass bei der Benutzung von Ar-
beitsmitteln folgende Grundsätze e ingehalten werden: 

1 .  . . .  . .  
2 . .. . .  . 
3. Arbeitsmittel dürfen nur mit den für die verschiedenen Verwendungszwecke 

vorgesehenen Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen benutzt werden. 
4. Die Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen sind bestimmungsgemäß zu verwen­

den. 
5 . . . . . .  

(2) Die Benutzung von Arbeitsmitteln, die oder deren Einsatzbedingungen in ei­
nem größeren Umfang verändert wurden, als dies von den Herstellern oder Inver­
kehrbringern vorgesehen ist, ist nur zulässig, wenn eine Risikoanalyse durchgeführt 
wurde und die erforderlichen Maßnahmen getroffen sind. 

(3) . . . . .  

(4) Eine kombinierte Benutzung von Arbeitsmitteln, die nicht von den Herstel\em 
oder Inverkehrbringern vorgesehen ist, ist nur zulässig, wenn 

1 .  . . . . . 
2. eine Risikoanalyse durchgeführt wurde und 
3. sie auf den in der Risikoanalyse festgelegten Bereich beschränkt wird und er­

forderlichenfalls zusätzliche Einschränkungen und Maßnahmen auf Grund der 
Risikoanalyse getroffen sind. 

(5) Außer Betrieb genommene Arbeitsmittel müssen mit den rur sie vorgesehenen 
Schutz- und Sicherheits vorrichtungen versehen sein. Andernfalls sind diese Arbeitsmit­
tel zu demontieren, unzugänglich oder durch Abnahme und Entfernung wesentlicher 
Bauelemente oder durch sonstige geeignete Maßnahmen funktionsunfähig zu machen. 
Erforderlichenfalls sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen. 

§ 37. ( 1 )  bis (4) . . . . .  

(5) Für Arbeitsmittel, bei denen Abnahmeprüfungen oder wiederkehrende Prüfun-

Vorgeschlagene Fassung: 

(3) und (4) ..... 

Z 12 und 13: 

§ 35. (1) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass bei der Benutzung von Arbeitsmit-
teln folgende Grundsätze eingehalten werden: 

1 .  . . .  . . 
2 . . . . .  . 
3. Arbeitsmittel dürfen nur mit den für die verschiedenen Verwendungszwecke vor­

gesehenen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen benutzt werden. 
4. Die Schutz- und Sicherheitseinrichtungen sind bestimmungsgemäß zu verwenden. 
5 . . . . . .  

(2) Die Benutzung von Arbeitsmitteln, die oder deren Einsatzbedingungen in einem 
größeren Umfang verändert wurden, als dies von den Herstellern oder Tnverkehrbringem 
vorgesehen ist, ist nur zulässig, wenn eine Gefahrenanalyse durchgeführt wurde und die 
erforderlichen Maßnahmen getroffen sind. 

(3) . . . . .  

(4) Eine kombinierte Benutzung von Arbeitsmitteln, die nicht von den Herstellern oder 
Inverkehrbringern vorgesehen ist, ist nur zulässig, wenn 

1 . . . . . .  
2. eine Gefahrenanalyse durchgeführt wurde und 
3. sie auf den in der Gefahrenanalyse festgelegten Bereich beschränkt wird und erfor­

derlichenfalls zusätzliche Einschränkungen und Maßnahmen auf Grund der Risi­
koanalyse getroffen sind. 

(5) Außer Betrieb genommene Arbeitsmittel müssen mit den rur sie vorgesehenen 
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen versehen sein. Andernfalls sind diese Arbeitsmittel zu 
demontieren, unzugänglich oder durch Abnahme und Entfernung wesentlicher Bauelemente 
oder durch sonstige geeignete Maßnahmen funktionsunfll.hig zu machen. Erforderlichenfalls 
sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu treffen. 

§ 37. ( 1 )  bis (4) . . . . .  

(5) Für Arbeitsmittel, bei denen Abnahmeprüfungen oder wiederkehrende Prüfungen 
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- 22 -
Geltende Fassung: 

gen durchzufiihren sind, ist durch eine geeignete fachkundige Person auf der Grundlage 
einer Risikoanalyse und nach Maßgabe der vorgesehenen Einsatzbedingungen ein Plan 
für die Prüfung des Arbeitsmittels zu erstellen. Der Prüfplan hat zu enthalten: 

1 .  . . . . . 
2 . . . . .  . 
3 . .... . 
4 . . . . . . 

(6) bis (8) . . . . .  

Z 14 bis 1 7: 

§ 40. ( 1 )  und (2) . . . . .  

(3) Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, die 
1 .  sehr giftige, giftige, mindergiftige, ätzende, reizende, krebserzeugende, erbgut­

verändernde oder chronisch schädigende oder 
2. fortpflanzungsgefährdende, sensibilisierende, fibrogene, radioaktive, infektiöse 

oder biologisch inerte Eigenschaften aufweisen. 

(4) Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, einschließlich genetisch ver­
änderter Mikroorganismen, Zellkulturen und Humanendoparasiten, die Infektionen, 
Allergien oder toxische Wirkungen hervorrufen könnten. Entsprechend den von ihnen 
ausgehenden Risiken gilt folgende Unterteilung in vier Risikogruppen: 

1 .  . . . .  . 
2 . . . . .  . 
3 . . . . .  . 
4 . . .. . .  

(5)  Für die in Abs. 2 und Abs. 3 Z I genannten Eigenschaften sowie ftlr die Eigen­
schaft "explosionsgefährlich" gelten die entsprechenden Begriffsbestimmungen des 
Chemikaliengesetzes in der Fassung BGB!. Nr. 326/1987. 

(6) Für die in Abs. 3 Z 2 genannten Eigenschaften gelten folgende Begriffsbe­
stimmungen: Arbeitsstoffe gelten als 

1 .  "fortpflanzungsgeflihrdend", wenn sie durch Einatmung, Einnahme oder Auf­
nahme durch die Haut nicht vererbbare Schäden der Nachkommenschaft her-

Vorgeschlagene Fassung: 

.. 

durchzuführen sind, ist durch eine geeignete fachkundige Person auf der Grundlage einer 
Gefahrenanalyse und nach Maßgabe der vorgesehenen Einsatzbedingungen ein Plan fiir die 
Prilfung des Arbeitsmittels zu erstellen. Der PrUfplan hat zu enthalten: 

1 .  . . .  . . 
2 . . . .  . . 
3 . . . . .  . 

4. 

(6) bis (8) . . . . .  

Z 14 bis 1 7: 

§ 40. ( 1 )  und (2) . . . . .  

(3) Gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe sind Arbeitsstoffe, die 
1 .  sehr giftige, giftige, gesundheitsschädliche (mindergiftige), ätzende, reizende, 

krebserzeugende, erbgutverändernde fortpflanzungsgeflihrdende oder sensibilisie­
rende oder 

2. fibrogene, radioaktive oder biologisch inerte Eigenschaften aufweisen. 

(4) Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, einschließlich genetisch verän­
derter Mikroorganismen, Zellkulturen und Humanendoparasiten, die Infektionen, Allergien 
oder toxische Wirkungen hervorrufen könnten. Entsprechend dem von ihnen ausgehenden 
Infektionsrisiko gilt folgende Unterteilung in vier Risikogruppen: 

1 .  . . . .  . 
2 . . . .  . . 

3 . . . .  . .  
4 . . . .  . .  

(5) Für die in Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 genannten Eigenschaften sowie für die Eigen­
schaft "explosionsgeflihrlich" gelten die entsprechenden Begriffsbestimmungen des Che­
mikaliengesetzes 1 996, BGB\. I Nr. 53/1997. 

(6) Für die in Abs. 3 Z 2 genannten Eigenschaften gelten folgende Begriffsbestim­
mungen: Arbeitsstoffe gelten als 
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Z 18: 

- 23 -
Geltende Fassung: 

vonufen oder deren Häufigkeit erhöhen oder eine Beeinträchtigung der männli­
chen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen oder Fortpflanzungsfllhigkeit 
zur Folge haben können; 

2. "sensibilisierend", wenn sie durch Einatmung oder durch Aufnahme durch die 
Haut eine Überempfindlichkeitsreaktion hervonufen können, sodass bei künfti­
ger Exposition gegenüber dem Arbeitsstoff charakteristische Störungen auftre­
ten; 

3 . . . . .  . 

4 . . . . .  . 

5. "infektiös", wenn sie mit Krankheitserregern behaftet sind, die beim Menschen 
Krankheiten hervonufen können; 

6 . . . . .  . 

§ 41.  ( 1 )  bis (3) . . . . . 

(4) Werden Arbeitsstoffe erworben, gilt fUr die Ermittlung und Einstufung gemäß 
Abs. 2 folgendes: 

1 .  Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach den Bestimmungen des Chemikalien­
gesetzes oder des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1 997, BGBl. I Nr. 60, gekenn­
zeichnet ist, kann der Dienstgeber, wenn er über keine anderen Erkenntnisse 
verfUgt, davon ausgehen, dass die Angaben dieser Kennzeichnung hinsichtlich 
der im Chemikaliengesetz bzw. im Pflanzenschutzmittelgesetz 1 997 angefUhr­
ten gefährlichen Eigenschaften zutreffend und vollständig sind. 

2. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nicht nach den Bestimmungen des Chemi­
kaliengesetzes oder des Pflanzenschutzmittelgesetzes gekennzeichnet ist, kann 
der Dienstgeber, wenn er über keine anderen Erkenntnisse verfUgt, davon aus­
gehen, dass der Arbeitsstoff der Kennzeichnungspflicht nach den Bestimmun­
gen des Chemikaliengesetzes und des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1 997 nicht 
unterliegt. 

(5) und (6) . . . . .  

Z 18: 

Vorgeschlagene Fassung: 

3. "fibrogen", wenn sie als Schwebstoffe durch Einatmen mit Bindegewebsbildung 
einhergehende Erkrankungen der Lunge verursachen können; 

4. "radioaktiv", wenn sie zufolge spontaner Kernprozesse ionisierende Strahlen aus­
senden; 

6. "biologisch inert", wenn sie als Stäube weder giftig noch fibrogen wirken und 
keine spezifischen Krankheitserscheinungen hervonufen, jedoch eine Beeinträch­
tigung von Funktionen der Atmungsorgane verursachen können. 

§ 41.  ( 1 )  bis (3) . . . . .  

(4) Werden Arbeitsstoffe erworben, gilt fUr die Ermittlung und Einstufung gemäß 
Abs. 2 folgendes: 

1 .  Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach dem Chemikaliengesetz 1996, dem Pflan­
zenschutzmittelgesetz 1997, BGBL I Nr. 601 1997, dem Abfallwirtschaftsgesetz 
(A WG), BGBI. Nr. 325/1990, oder dem Biozid-Produkte-Gesetz (BiozidG), 
BGBL I Nr. 105/2000, gekennzeichnet oder deklariert ist, kann der Dienstgeber, 
der über keine anderen Erkenntnisse verfUgt, davon ausgehen, dass die Angaben 
dieser Kennzeichnung zutreffend und vollständig sind. 

2. Ist ein erworbener Arbeitsstoff nicht nach Z 1 gekennzeichnet oder deklariert, kann 
der Dienstgeber, der über keine anderen Erkenntnisse verfUgt, davon ausgehen, 
dass der Arbeitsstoff keiner Kennzeichnungspflicht nach den in Z 1 genannten 
Bundesgesetzen unterliegt. 

(5) und (6) . . .. . 
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- 24 -
Geltende Fassung: 

l 19: 

§ 58. ( 1 )  und (2) . . . . .  

(3) In den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten sind jene Bereiche an­
zufUhren, in denen Bedienstete mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die Eignungs- und 
Folgeuntersuchungen erforderlich machen. 

(4) bis (7) . . . . .  

l 20: 

§ 62. ( 1 )  bis (4) . . . . .  

(5) Wenn es mit Rücksicht auf die mit der Arbeit verbundenen Gefahren oder die 
spezifischen Arbeitsbedingungen erforderlich ist, dürfen Arbeiten nur unter Aufsicht 
einer geeigneten Person durchgefllhrt werden. Taucherarbeiten, Arbeiten in Druckluft 
sowie sonstige Arbeiten, die hinsichtlich der Gefahren oder der Arbeitsbedingungen 
vergleichbar sind, dürfen nur unter Aufsicht von Personen durchgefllhrt werden, die 
hiefUr geeignet sind und die erforderlichen Fachkenntnisse nachweisen. 

(6) und (7) . . . . .  

l 21 :  

§ 68. ( 1)  bis (5) . . . . .  

(6) Auf die in § 67 Abs. 5 angefllhrten Einrichtungen bzw. Geräte ist Abs. 2 nur 
anzuwenden, soweit die Art oder Zweckbestimmung der Einrichtung oder die Art der 
Arbeitsvorgänge dem nicht entgegenstehen. 

(7) . . . . .  

l 22: 

§ 73. ( 1)  Der Dienstgeber hat fllr die unter den Geltungsbereich dieses Bundesge­
setzes fal lenden Dienststellen Sicherheitsfachkräfte zu bestellen. Diese Verpflichtung 
kann erfllllt werden: 

1 .  durch Beschäftigung von Sicherheitsfachkrilften im Rahmen eines Dienstver­
hältnisses (eigene Sicherheits fachkräfte ) oder 

l 19: 

§ 58. ( I )  und (2) . . . . .  

(4) bis (7) . . .. . 

l 20: 

§ 62. ( 1)  bis (4) . . . . .  

Vorgeschlagene Fassung: 

.. 

(5) Wenn es mit Rücksicht auf die mit der Arbeit verbundenen Gefahren oder die spe­
zifischen Arbeitsbedingungen erforderlich ist, dürfen Arbeiten nur unter Aufsicht einer 
geeigneten Person durchgefllhrt werden. Taucherarbeiten sowie sonstige Arbeiten, die 
hinsichtlich der Gefahren oder der Arbeitsbedingungen vergleichbar sind, dürfen nur unter 
Aufsicht von Personen durchgefUhrt werden, die hiefllr geeignet sind und die erforderlichen 
Fachkenntnisse nachweisen. 

(6) und (7) . . . . . 

l 21 :  

§ 68. ( 1 )  bis (5) . . . . .  

(6) Auf die in § 67 Abs. 5 angefllhrten Einrichtungen bzw. Geräte ist Abs. 2 nur anzu­
wenden, soweit die Art oder Zweckbestimmung der Einrichtung oder die Art der Arbeits­
vorgänge dem nicht entgegenstehen. Auf die in § 67 Abs. 5 Z 1 und 2 angefllhrten Fahrer­
und Bedienungsstände von Fahrzeugen und Datenverarbeitungsanlagen an Bord eines Ver­
kehrsmittels ist Abs. 3 Z 1 nur anzuwenden, soweit die Art oder Zweckbestimmung der 
Einrichtung oder die Art der Arbeitsvorgänge dem nicht entgegenstehen. 

(7) . . . . .  

l 22: 

§ 73. ( 1 )  Der Dienstgeber hat fl1r die unter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 
fallenden Dienststellen Sicherheitsfachkräfte (Fachkräfte fl1r Arbeitssicherheit) zu bestel­
len. Diese Verpflichtung kann erfilllt werden: 

1 .  durch Beschäftigung von Sicherheits fachkräften im Rahmen eines Dienstverhält­
nisses (eigene Sicherheitsfachkräfte) oder 
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- 25 -
Geltende Fassung: 

2. durch Inanspruchnahme externer Sicherheitsfachkräfte oder 

3. durch Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums gemäß § 75 
ASchG, das in der aktuellen Liste der sicherheitstechnischen Zentren des Bun­
desministers rur Wirtschaft und Arbeit enthalten ist. 

(2) bis (5) . . . . .  

Z 23: 

Mindesteinsatzzeit der Sicherheitsfachkräfte 

§ 75. ( 1)  Sicherheits fachkräfte sind in dem zur Erftlllung ihrer Aufgaben erforder­
lichen Ausmaß, mindestens aber im Ausmaß der Mindesteinsatzzeit, zu beschäftigen. 

(2) Die Mindesteinsatzzeit richtet sich nach der Anzahl der in einer Dienststelle 
(Dienststellenteil) beschäftigten Bediensteten und den darin auftretenden Gefllhrdungen 
ftlr die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten (Gefllhrdungspotential). Teilzeitbe­
schäftigte Bedienstete sind bei der Berechnung der Anzahl der Bediensteten entspre­
chend dem Umfang ihrer Beschäftigung anteilsmäßig einzurechnen. 

(3) Die Mindesteinsatzzeit beträgt pro Bediensteten und Kalenderjahr an Dienst-
stellen (Dienststellenteilen) mit einem 

1 .  hohen Gefllhrdungspotential 1 ,3 ,  

2. mittleren Gefllhrdungspotential 0,8 und 

3. geringen Gefllhrdungspotential 0,4 

Stunden. 

(4) In die Mindesteinsatzzeit darf nur die rur folgende Tätigkeiten aufgewendete 
Zeit eingerechnet werden: 

1 .  die Beratung und Unterstützung des Dienstgebers in Angelegenheiten gemäß 
§ 74 Abs. 3, 

2. die Beratung der Bediensteten, der Sicherheitsvertrauenpersonen und des zu­
ständigen Personalvertretungsorganes in Angelegenheiten der Arbeitssicherheit 
und der menschengerechten Arbeitsgestaltung, 

3. die Besichtigung der Arbeitsstätten und auswärtigen Arbeitsstellen sowie die 
Teilnahme an Besichtigungen durch das Arbeitsinspektorat, 

4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von Dienst- und Arbeitsunflll­
len und arbeitsbedingten Erkrankungen sowie die Auswertung dieser Ermitt­
lungen und Untersuchungen, 

Vorgeschlagene Fassung: 

2. durch Inanspruchnahme externer Sicherheitsfachkräfte oder 

3. durch Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums gemäß § 75 
ASchG, das in der aktuellen Liste der sicherheitstechnischen Zentren des Bundes­
ministers rur Wirtschaft und Arbeit enthalten ist. 

(2) bis (5) . . . . .  

Z 23: 

Tätigkeiten der Sicherheitsfachkriifte 

§ 75. ( 1 )  Sicherheitsfachkräfte sind mindestens im Ausmaß der im Folgenden rur sie 
festgelegten Präventionszeit zu beschäftigen. 

(2) Die Präventionszeit richtet sich nach der Anzahl der in einer Dienststelle (Dienst­
stellenteil) beschäftigten Bediensteten und den darin auftretenden Gefllhrdungen rur die 
Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten (Gefahrdungspotential). Teilzeitbeschäftigte 
Bedienstete sind bei der Berechnung der Anzahl der Bediensteten entsprechend dem Um­
fang ihrer Beschäftigung anteilsmäßig einzurechnen. 

(3) Die Präventionszeit beträgt pro Bediensteten und Kalenderjahr an Dienststellen 
(Dienststellenteilen) mit einem 

1 .  hohen Geflihrdungspotential 1 ,3 ,  

2. mittleren Geflihrdungspotential 0,8 und 

3. geringen Gefllhrdungspotential 0,4 

Stunden. 

(4) In die Präventionszeit der Sicherheitsfachkräfte darf nur die rur folgende Tätigkei­
ten aufgewendete Zeit eingerechnet werden: 

1 .  die Beratung und Unterstützung des Dienstgebers in Angelegenheiten gemäß § 74 
Abs. 3 ,  

2. die Beratung der Bediensteten, der Sicherheitsvertrauenspersonen und des zustän­
digen Personalvertretungsorganes in Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und 
der menschengerechten Arbeitsgestaltung, 

3 .  die Besichtigung der Arbeitsstätten und auswärtigen Arbeitsstellen sowie die Teil­
nahme an Besichtigungen durch das Arbeitsinspektorat, 

4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von Dienst- und Arbeitsunflillen 
und arbeitsbedingten Erkrankungen sowie die Auswertung dieser Ermittlungen und 
Untersuchungen, 
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Z 27: 

- 26 -
Geltende Fassung: 

5. die Überprüfung und Anpassung der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 
und der festgelegten Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 und 5 samt Anpassung der 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, 

6. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß von 1 5% der Mindesteinsatzzeit pro 
Kalenderjahr, 

7. die Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutzausschusses, 

8. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Untersuchungen so­
wie die Erstellung von Berichten und Programmen auf dem Gebiet der Arbeits­
sicherheit und der Arbeitsgestaltung und 

9. die Koordination der Tätigkeit mehrerer Sicherheitsfachkräfte. 

§ 77. ( 1 )  und (2) . . . . .  

(3) Der Dienstgeber hat das arbeitsmedizinische Zentrum und erforderlichenfalls 
weitere geeignete Fachleute hinzuzuziehen: 

I .  in allen Fragen der Erhaltung und Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz, 
2 . . . . . . 

3 . . . . .  . 
4 . .. . .  . 

5 . . . . .  . 
6 . . . . .  . 
7 . .. . .  . 
8 . . . . .  . 
9 . . . . .  . 

10  . . . . .  . 

1 1  . . . .  . .  

(4) und (5) . .. . . 

Z 2 7: 

Vorgeschlagene Fassung: 

10 

5 .  die Überprüfung und Anpassung der nach den Bedienstetenschutzvorschriften 
erforderlichen Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der festgelegten Maß­
nahmen samt Anpassung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, 

6. die Weiterbildung bis zum Höchstausmaß von 1 5% der tur sie festgelegten jährli­
chen Präventionszeit, 

7. die Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutzausschusses und des zentralen Arbeits­
schutzausschusses, 

8. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Untersuchungen sowie 
die Erstellung von Berichten und Programmen auf dem Gebiet der Arbeitssicher­
heit und der Arbeitsgestaltung und 

9. die Koordination der Tätigkeit mehrerer Sicherheitsfachkräfte. 

§ 77. ( 1 )  und (2) . . . . .  

(3) Der Dienstgeber hat das arbeitsmedizinische Zentrum und erforderlichenfalls wei­
tere geeignete Fachleute hinzuzuziehen: 

1 .  in allen Fragen der Erhaltung und Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz und 
der Verhinderung arbeitsbedingter Erkrankungen, 

2 . . . . .  . 
3 . . . .  . . 
4 . . . .  . .  
5 . . . .  . .  

6 . . . . .  . 

7 . . . . . . 

8 . .. . .  . 
9 . . ... . 

1 0  . . . . .  . 
1 1  . . . . .  . 

(4) und (5) . . . . .  
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Geltende Fassung: 

Z 28 bis 32: 

Mindesteinsatzzeit des arbeitsmedizinischen Zentrums 

§ 78. ( 1 )  Das arbeitsmedizinische Zentrum ist in dem zur Erfilllung seiner Aufga­
ben erforderlichen Ausmaß, mindestens aber im Ausmaß der Mindesteinsatzzeit, in 
Anspruch zu nehmen. 

(2) Die Mindesteinsatzzeit richtet sich nach der Anzahl der in einer Dienststelle 
(Dienststellenteil) beschäftigten Bediensteten und den darin auftretenden Gefährdungen 
für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten (Gefährdungspotential). Teilzeitbe­
schäftigte Bedienstete sind bei der Berechnung der Anzahl der Bediensteten entspre­
chend dem Umfang ihrer Beschäftigung anteilsmäßig einzurechnen. 

(3) Die Mindesteinsatzzeit beträgt pro Bediensteten und Kalenderjahr an Dienst-
stellen (Dienststellenteilen) mit einem 

1 .  hohen Gefährdungspotential 1 ,0, 

2. mittleren Gefährdungspotential 0,6 und 
3 .  geringen Gefährdungspotential 0,3 

Stunden. 

(4) In die Mindesteinsatzzeit darf nur die für folgende Tätigkeiten aufgewendete 
Zeit eingerechnet werden: 

1 .  die Beratung und Unterstützung des Dienstgebers in Angelegenheiten gemäß 
§ 77 Abs. 3,  

2. die Beratung der Bediensteten, der Sicherheitsvertrauenpersonen und des zu­
ständigen Personalvertretungsorganes in Angelegenheiten des Gesundheits­
schutzes, der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsllirderung und 
der menschen gerechten Arbeitsgestaltung, 

3 .  die Besichtigung der Arbeitsstätten und auswärtigen Arbeitsstellen sowie die 
Teilnahme an Besichtigungen durch das Arbeitsinspektorat, 

4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von arbeitsbedingten Erkran­
kungen und Gesundheitsgefahren sowie die Auswertung dieser Ermittlungen 
und Untersuchungen, 

5. die Überprüfung und Anpassung der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 
und der festgelegten Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 und 5 samt Anpassung der 

Vorgeschlagene Fassung: 

Z 28 bis 32: 

Tätigkeiten des arbeitsmedizinischen Zentrums 

§ 78. ( 1 )  Das arbeitsmedizinische Zentrum ist mindestens im Ausmaß der im Folgen­
den festgelegten Präventionszeit zu beschäftigen. 

(2) Die Präventionszeit richtet sich nach der Anzahl der in einer Dienststelle (Dienst­
steJlenteil) beschäftigten Bediensteten und den darin auftretenden Gefährdungen fUr die 
Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten (Gefährdungspotential). Teilzeitbeschäftigte 
Bedienstete sind bei der Berechnung der Anzahl der Bediensteten entsprechend dem Um­
fang ihrer Beschäftigung anteilsmäßig einzurechnen. 

(3) Die Präventionszeit beträgt pro Bediensteten und Kalenderjahr an Dienststellen 
(Dienststellenteilen) mit einem 

1 .  hohen Gefährdungspotential 1 ,0, 

2. mittleren Gefährdungspotential 0,6 und 
3 .  geringen Gefährdungspotential 0,3 

Stunden. 

(4) In die Präventionszeit des arbeitsmedizinischen Zentrums darf nur die für folgende 
Tätigkeiten aufgewendete Zeit eingerechnet werden: 

1 .  die Beratung und Unterstützung des Dienstgebers in Angelegenheiten gemäß § 77 
Abs. 3,  

2. die Beratung der Bediensteten, der Sicherheitsvertrauenspersonen und des zustän­
digen Personalvertretungsorganes in Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, 
der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsllirderung und der 
menschengerechten Arbeitsgestaltung, 

3 .  die Besichtigung der Arbeitsstätten und auswärtigen Arbeitsstellen sowie die Teil­
nahme an Besichtigungen durch das Arbeitsinspektorat, 

4. die Ermittlung und Untersuchung der Ursachen von Dienst- und Arbeitsunfällen 
und arbeitsbedingten Erkrankungen und Gesundheitsgefahren sowie die Auswer­
tung dieser Ermittlungen und Untersuchungen, 

5. die Überprüfung und Anpassung der nach den Bedienstetenschutzvorschriften 
erforderlichen Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der festgelegten Maß-
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Geltende Fassung: 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, 
6. die arbeitsmedizinische Untersuchung von Bediensteten bis zum Höchstausmaß 

von 20% der Mindesteinsatzzeit, 
7. die Durchfilhrung von Schutzimpfungen, die mit der Tätigkeit der Bediensteten 

im Zusammenhang stehen, 
8. die Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutzausschusses und 

9. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Untersuchungen so­
wie die Erstellung von Berichten und Programmen auf dem Gebiet des Ge­
sundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung. 

§ 79. ( 1 )  und (2) . . . . . 

(3) Der Dienstgeber hat dem zuständigen Arbeitsinspektorat Namen und Einsatz­
zeit der Präventivfachkräfte mitzuteilen. 

(4) bis (7) . . . . .  

Z 34 bis 37:: 

§ 80. ( I )  Präventivfachkräfte haben Aufzeichnungen über die geleistete Einsatzzeit 
und die nach diesem Bundesgesetz durchgefilhrten Tätigkeiten zu filhren, insbesondere 
auch über die von ihnen durchgefilhrten Besichtigungen und Untersuchungen sowie 
deren Ergebnisse. Den Organen der Arbeitsinspektion ist auf Verlangen Einsicht in 
diese Unterlagen zu gewähren. 

(2) Besteht ein Arbeitsschutzausschuss, so haben die Präventivfachkräfte an den 
Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses teilzunehmen, sofern der Teilnahme nicht 
wichtige Hinderungsgründe entgegenstehen. Sind sie an der Teilnahme verhindert, so 
haben sie dem Arbeitsschutzausschuss einen schriftlichen Bericht über ihre Tätigkeit 
und gegebenenfalls Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu übermit­
teln. 

(3) Besteht kein Arbeitsschutzausschuss, so haben die Präventivfachkräfte dem 
Dienstgeber jährlich einen zusammenfassenden Bericht über ihre Tätigkeit samt Vor­
schlägen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorzulegen. Der Dienststellenleiter 
hat diesen Bericht den Sicherheitsvertrauenspersonen zu übermitteln. Wenn keine Si-

Z 33: 

Vorgeschlagene Fassung: 

100 

nahmen samt Anpassung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, 
6. die arbeitsmedizinische Untersuchung von Bediensteten bis zum Höchstausmaß 

von 20% der filr sie festgelegten jährlichen Präventionszeit, 
7. die Durchfilhrung von Schutzimpfungen, die mit der Tätigkeit der Bediensteten im 

Zusammenhang stehen, 
8. die Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutzausschusses und des zentralen Arbeits­

schutzausschusses, 
9. die Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse von Untersuchungen sowie 

die Erstellung von Berichten und Programmen auf dem Gebiet des Gesundheits­
schutzes und der Gesundheitsforderung. 

§ 79. ( 1 )  und (2) . . .. .  

(4) bis (7) . . . . .  

Z 34 bis 3 7: 

§ 80. ( 1 )  Präventivfachkräfte haben Aufzeichnungen über die geleistete Einsatzzeit 
und die nach diesem Bundesgesetz durchgefUhrten Tätigkeiten zu fUhren, insbesondere 
auch über die von ihnen durchgefUhrten Besichtigungen und Untersuchungen sowie deren 
Ergebnisse. Den Organen der Arbeitsinspektion ist auf Verlangen E insicht in diese Unter­
lagen zu gewähren. Nach Beendigung ihrer Tätigkeit haben Präventivfachkräfte diese Un­
terlagen sowie Berichte gemäß Abs. 2 und 3 an ihre Nachfolger im Betrieb zu übergeben. 

(2) Besteht ein Arbeitsschutzausschuss, so haben die Präventivfachkräfte an den Sit­
zungen des Arbeitsschutzausschusses teilzunehmen, sofern der Teilnahme nicht wichtige 
Hinderungsgründe entgegenstehen. Sind sie an der Teilnahme verhindert, so haben sie dem 
Arbeitsschutzausschuss e inen schriftlichen Bericht über ihre Tätigkeit samt Vorschlägen 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu übermitteln, der auch eine systematische 
Darstellung der Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu enthalten hat. 

(3) Besteht kein Arbeitsschutzausschuss, so haben die Präventivfachkräfte dem 
Dienstgeber jährlich einen zusammenfassenden Bericht über ihre Tätigkeit samt Vorschlä­
gen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorzulegen, der auch eine systematische 
Darstellung der Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu enthalten hat. Der Dienststellenleiter hat 
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Geltende Fassung: 

cherheitsvertrauenspersonen bestellt sind, ist dieser Bericht an geeigneter Stelle zur 
Einsichtnahme durch die Bediensteten aufzulegen. Dem zuständigen Arbeitsinspektorat 
hat der Dienstgeber auf Verlangen eine Ausfertigung dieses Berichtes zu übermitteln. 

(4) Sicherheitstechnische Zentren und arbeitsmedizinische Zentren sind verpflich-
tet, dem Arbeitsinspektorat auf Verlangen Auskunft darüber zu erteilen, 

1 . . . . .  . 
2 . . . . .  . 

3. weIche Einsatzzeit in diesen Dienststellen (Dienststellenteilen) geleistet wird. 

Z 38: 

Arbeitsschutzausschuss 

§ 84. ( l )  Der Dienstgeber ist verpflichtet, in Dienststellen, in denen er mindestens 
100 Bedienstete beschäftigt, einen Arbeitsschutzausschuss einzurichten. 

(2) Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, die gegenseitige Information, den 
Erfahrungsaustausch und die Koordination der Arbeitsschutzeinrichtungen im Wir· 
kungsbereich der Dienststelle zu gewährleisten und auf eine Verbesserung der Sicher­
heit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitsbedingungen hinzuwirken. Der Arbeits· 
schutzausschuss hat sämtliche Anliegen der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes, der 
auf die Arbeitsbedingungen bezogenen GesundheitsRlrderung und der menschengerech­
ten Arbeitsgestaltung zu beraten. Im Arbeitsschutzausschuss sind insbesondere die 
Berichte und Vorschläge der Sicherheitsvertrauenspersonen, der Sicherheitsfachkräfte 
und der Arbeitsmediziner zu erörtern. 

(3) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: 

1 .  der Dienststellenleiter oder eine von ihm beauftragte Person, 

2. die filr die Einhaltung der Bedienstetenschutzvorschriften sonst verantwortli­
chen Personen, 

Vorgeschlagene Fassung: 

diesen Bericht den Sicherheitsvertrauenspersonen zu übermitteln. Wenn keine Sicherheits­
vertrauenspersonen bestellt sind, ist dieser Bericht an geeigneter Stelle zur Einsichtnahme 
durch die Bediensteten aufzulegen. Dem zuständigen Arbeitsinspektorat hat der Dienstge­
ber auf Verlangen eine Ausfertigung dieses Berichtes zu übermitteln. 

(4) Sicherheitstechnische Zentren und arbeitsmedizinische Zentren sind verpflichtet, 
dem Arbeitsinspektorat auf Verlangen Auskunft daruber zu erteilen, 

1 . . . .  . .  

2 . . . . .  . 

3. welche Präventionszeit in diesen Dienststellen (Dienststellenteilen) geleistet wird. 

Z 38: 

Arbeitsschutzausschuss 

§ 84. ( l)  Der Dienstgeber ist verpflichtet, in Dienststellen, in denen er regelmäßig 
mindestens 1 00 Bedienstete beschäftigt, einen Arbeitsschutzausschuss einzurichten. Diese 
Verpflichtung gilt tur Dienststellen mit einem geringen Gefithrdungspotential erst ab der 
regelmäßigen Beschäftigung von mindestens 250 Bediensteten. Die auf auswärtigen Ar­

beitsstellen beschäftigten Bediensteten sind einzurechnen. 

(2) Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, die gegenseitige Information, den Er­
fahrungsaustausch und die Koordination der Arbeitsschutzeinrichtungen im Wirkungsbe­
reich der Dienststelle zu gewährleisten und auf eine Verbesserung der Sicherheit, des Ge­
sundheitsschutzes und der Arbeitsbedingungen hinzuwirken. Der Arbeitsschutzausschuss 
hat sämtliche Anliegen der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes, der auf die Arbeitsbedin­
gungen bezogenen Gesundheitsförderung und der menschengerechten Arbeitsgestaltung zu 
beraten. Im Arbeitsschutzausschuss sind insbesondere die Berichte und Vorschläge der 
Sicherheitsvertrauenspersonen, der Sicherheitsfachkräfte und der Arbeitsmediziner zu erör­
tern. Der Arbeitsschutzausschuss hat die innerbetriebliche Zusammenarbeit in allen Fragen 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz zu fördern und Grundsätze rur die innerbetriebliche 
Weiterentwicklung des Bedienstetenschutzes zu erarbeiten. 

(3) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: 

1 .  Der Dienststellenleiter oder die von ihm beauftragte Person; 

2. die rur die Einhaltung der Bedienstetenschutzvorschriften in der Dienststelle sonst 
verantwortlichen Personen; 
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Geltende Fassung: 

3. die Sicherheits fachkräfte, 
4. die Arbeitsmediziner, 
5. die Sicherheitsvertrauenspersonen, 
6. Vertreter der zuständigen Personalvertretungsorgane, 
7. Störfallbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte und sonstige Personen mit be­

sonderen Aufgaben auf dem Gebiet der Sicherheit und des Umweltschutzes. 

(4) Den Vorsitz im Arbeitsschutzausschuss führt der Dienststellenleiter oder eine 
von ihm beauftragte Person. Die in Abs. 3 Z 3 bis 7 angeftlhrten Personen dürfen nicht 
mit der Vorsitzftlhrung beauftragt werden. 

(5) Der Arbeitsschutzausschuss ist nach Erfordernis, mindestens aber zweimal pro 
Kalenderjahr, einzuberufen. Eine Einberufung hat jedenfalls zu erfolgen, wenn es die 
besonderen Verhältnisse auf dem Gebiet des Bedienstetenschutzes in der Dienststelle 
erfordern oder wenn ein Drittel der Mitglieder eine Einberufung verlangt, weiters auf 
begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates. 

(6) Den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses können Sachverständige beigezo­
gen werden. Das zuständige Arbeitsinspektorat ist auf sein Verlangen den Sitzungen 
beizuziehen. 

(7) Entspricht der Dienstgeber nicht den Vorschlägen des Arbeitsschutzausschus­
ses auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes, so sind die Mitglieder 
berechtigt, das zuständige Arbeitsinspektorat zu infonnieren. 

Vorgeschlagene Fassung: 

'" 

3. die Sicherheitsfachkraft oder, wenn mehrere Sicherheitsfachkrll.fte ftlr die Dienst-
stelle bestellt sind, deren Leiter; 

4. die Arbeitsmediziner; 
5. die Sicherheitsvertrauenspersonen; 
6. ein vom zuständigen Dienststellenausschuss zu bestellender Vertreter. 

Sind an der Dienststelle mehrere Personalvertretungsorgane eingerichtet, ist der Vertreter 
nach Z 6 durch jenen Dienststellenausschuss zu bestellen, der bei der letzten Personal ver­
tretungswahl die größte Zahl an Wahlberechtigten aufgewiesen hat. 

(4) Den Vorsitz im Arbeitsschutzausschuss ftlhrt der Dienststellenleiter oder eine von 
ihm beauftragte Person. 

(5) Der Dienststellenleiter oder die von ihm beauftragte Person hat den Arbeitsschutz­
ausschuss nach Erfordernis, mindestens aber zweimal pro Kalenderjahr, einzuberufen. Eine 
Einberufung hat jedenfalls zu erfolgen, wenn es die besonderen Verhältnisse auf dem Ge­
biet des Bedienstetenschutzes in der Dienststelle erfordern oder wenn ein Drittel der Mit­
glieder des Arbeitsschutzausschusses eine Einberufung verlangt. Die Einladung zu den 
Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses ist mindestens drei Wochen vor dem Sitzungster­
min abzusenden und hat zu enthalten: 

1. Ort und Zeit der Sitzung; 
2. die Tagesordnung, die jedenfalls Berichte der Sicherheitsvertrauenspersonen und 

der Präventivfachkräfte vorzusehen hat; 
3. die Unterlagen zu den Beratungsgegenständen. 

(6) Der Vorsitzende kann den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses von sich aus 
oder auf Empfehlung von Mitgliedern des Ausschusses Sachverständige, sonstige Personen 
mit Aufgaben auf dem Gebiet des Arbeitnehmer- oder Umweltschutzes sowie das zuständi­
ge Arbeitsinspektorat beiziehen. 

(7) Über jede Sitzung des Arbeitsschutzausschusses ist ein Ergebnisprotokoll anzufer-
tigen. Das Ergebnisprotokoll hat zu enthalten: 

1 .  Ort, Datum und Dauer der Sitzung; 
2. die Beratungsgegenstände; 
3. die Namen der Anwesenden; 
4. eine Zusammenfassung der von einzelnen Teilnehmern zu den Beratungsgegens-
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Geltende Fassung: 

(8) Über die Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses sind Aufzeichnungen zu füh­
ren. Diese sind dem zuständigen Arbeitsinspektorat auf Verlangen vorzulegen. 

(9) In den im § 88 Abs. 3 genannten Dienststellen werden die Aufgaben des Ar­
beitsinspektors vom Bundesminister für Landesverteidigung wahrgenommen. 

( 1 0) In Ressorts mit mehreren Dienststellen, in denen ein Arbeitsschutzausschuss 
einzurichten ist, ist bei der Zentralstelle ein zentraler Arbeitsschutzausschuss einzurich­
ten. Dem zentralen Arbeitsschutzausschuss gehören neben den sachlich fUr die Behand­
lung der Angelegenheiten des Bedienstetenschutzes zuständigen Vertretern des Dienst­
gebers und Vertretern des zuständigen Zentralausschusses die von den Arbeitsschutz· 
ausschüssen entsendeten Mitglieder an. Der zentrale Arbeitsschutzausschuss ist nach 
Erfordernis, mindestens aber einmal jährlich, einzuberufen. Abs. 6 bis 8 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

2 40: 

§ 85. Die Bundesregierung hat in Durchführung des 7. Abschnittes durch Verord-
nung näher zu regeln: 

Z 41: 

1. . . . . .  
2 . . . . .  . 
3. die Zusammensetzung des Arbeitsschutzausschusses, wobei sicherzustellen ist, 

dass die Anzahl der Mitglieder nach § 84 Abs. 3 Z I und 2 der Anzahl der Mit­
glieder nach § 84 Abs. 3 Z 5 und 6 entspricht, 

4. die Entsendung von Vertretern in den zentralen Arbeitsschutzausschuss. 

§ 89. ( 1 )  bis (6) . . . . . 

(7) Die Erzeuger, Vertreiber und akkreditierten Stellen sind verpflichtet, den Ver­
langen im Sinne des Abs. 7 zu entsprechen. Für die Ablichtung und Übermittlung der 
Unterlagen gebührt kein Ersatz der Aufwendungen. 

Vorgeschlagene Fassung: 

tänden vertretenen Standpunkte und Vorschläge, die auch allenfalls abweichende 
Standpunkte und Vorschläge zu enthalten hat. 

(8) Das Ergebnisprotokoll ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben. Waren die Präven­
tivfachkräfte oder die vom Dienststellenleiter gemäß § 82b Abs. 4 der Sitzung beizuziehen­
den sonstigen Fachleute verhindert, an der Sitzung des Ausschusses teilzunehmen, sind 
dem Protokoll deren schriftliche Berichte anzuschließen. Eine Ausfertigung des Ergebnis­
protokolls ist an alle Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses zu versenden. Das Ergebnis­
protokoll ist dem zuständigen Arbeitsinspektorat auf Verlangen vorzulegen. 

2 40: 

§ 85. Die Bundesregierung hat in DurchfUhrung des 7. Abschnittes durch Verordnung 
näher zu regeln: 

1 .  ... . . 
2 . . . . . .  

Z 41: 

§ 89. (I) bis (6) . . . . .  

(7) Die Erzeuger, Vertreiber und akkreditierten Stellen sind verpflichtet, den Verlan­
gen im Sinne des Abs. 6 zu entsprechen. Für die Ablichtung und Übermittlung der Unterla· 
gen gebührt kein Ersatz der Aufwendungen. 

66/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
32 von 40

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



- 32 -
Geltende Fassung: 

Z 42: 

§ 95. ( I )  Für Arbeitsstätten, die am I .  Jänner 1 993 bereits genutzt wurden, sind in 
den Verordnungen zur DurchfUhrung des 2. Abschnittes dieses Bundesgesetzes die 
erforderlichen Abweichungen und Anpassungsfristen festzulegen. In den Verordnungen 
ist insbesondere auch zu regeln, unter welchen Voraussetzungen fUr solche Arbeitsstät­
ten die Bestimmungen der Verordnungen bei Änderungen oder Erweiterungen der Ar­
beitsstätte wirksam werden. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz zur Durch­
fUhrung des 2. Abschnittes gelten fUr Arbeitsstätten, auf die dieses Bundesgesetz anzu­
wenden ist, die nachstehend angefUhrten Bestimmungen der Allgemeinen Dienstneh­
merschutzverordnung (ADSV), BGB\. Nr. 2651195 1 in der Fassung der Verordnungen 
BGB!. Nr. 3211962, BGB!. Nr. 39/1974, BGB\. Nr. 1 1 7/ 1976 und BGBl. Nr. 696/1976 
und der Kundmachung vom 9. Feber 1 965, BGB\. Nr. 3 1 ,  mit den angefUhrten Maßga­
ben als Bundesgesetz: 

1 .  Für Luftraum und Bodenfläche gilt § 2 ADSV. 

2. Für die lichte Raumhöhe gilt § 3,  fUr Fußböden § 8, für die Beleuchtung § 1 1 , 
fUr das Arbeitsklima § 14, fUr die Raumheizung § 1 8, fUr die Kühlung § 19, tur 
Lagerräume § 5 ADSV. 

3. Für Wände und Decken gilt § 9 ADSV. Für Arbeitsstätten, die erstmalig ab 
dem 1 .  Jänner 1 993 genutzt werden, gilt § 9 ADSV mit der Maßgabe, dass 
durchsichtige oder lichtdurchlässige Wände, insbesondere Ganzglaswände, in 
Räumen oder im Bereich von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen deutlich ge­
kennzeichnet sein und aus Sicherheitswerkstoff bestehen oder so gegen die Ar­
beitsplätze und Verkehrswege abgeschirmt sein müssen, dass die Bediensteten 
nicht mit den Wänden in Berührung kommen und beim Zersplittern der Wände 
nicht verletzt werden können. 

4. Für die Belichtung gilt § 10  ADSV. § 22 Abs. 6 erster Satz zweiter Halbsatz 
dieses Bundesgesetzes gilt nicht fUr Arbeitsräume, die schon vor dem 1 .  Juni 
1999 als solche genutzt wurden. 

5. Für Ausgänge gilt § 20 Abs. 1 bis 4 und Abs. 6 bis 8 ADSV mit der Maßgabe, 
dass durchsichtige Türen in Augenhöhe gekennzeichnet sein müssen. Für Ar­
beitsstätten, die erstmalig ab dem 1 .  Jänner 1993 genutzt werden, gelten diese 
Bestimmungen weiters mit der Maßgabe, dass, wenn bei durchsichtigen oder 
lichtdurchlässigen Flächen von Türen und Toren, die nicht aus Sicherheitsmate-

Vorgeschlag�ne Fassung: 

'" 

Z 42: 
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Geltende Fassung: 

rial bestehen, zu beIDrehten ist, dass sich Bedienstete beim Zersplittern der Flä­
chen verletzen können, diese Flächen gegen EindrUcken zu schützen sind; 
kraftbetätigte Türen und Tore müssen ohne Gefiihrdung der Bediensteten be­
wegt werden können; sie müssen mit gut erkennbaren und leicht zugänglichen 
Notschalteinrichtungen ausgestattet und auch von Hand zu öffuen sein, sofern 
sie sich bei Stromausfall nicht automatisch öffnen. 

6. Für Notausgänge gilt § 2 1  ADSV mit der Maßgabe, dass bei Ausgängen und 
Ausstiegen, die aus BetriebsrUcksichten versperrt sein müssen, durch geeignete 
Vorkehrungen dafUr zu sorgen ist, dass diese im Bedarfsfalle leicht und rasch 
geöffnet werden können. Notausgänge dürfen nicht mittels eines Schlüssels 
verschlossen werden. Türen von Notausgängen müssen sich nach außen öffnen. 
Türen von Notausgängen dürfen nicht so verschlossen werden, dass sie nicht 
leicht und unmittelbar von jeder Person geöffnet werden können, die sie im 
Notfall benutzen müsste. Schiebe- und Drehtüren sind als Nottüren nicht zuläs­
sig. 

7. Für Verkehrswege gilt § 22 ADSV. Für Arbeitsstätten, die erstmalig ab dem 
1 .  Jänner 1 993 genutzt werden, gilt § 22 ADSV mit der Maßgabe, dass die Be­
grenzungen der Verkehrswege gekennzeichnet sein müssen, soweit dies auf 
Grund der Nutzung und Einrichtung der Räume zum Schutz der Bediensteten 
erforderlich ist; Laderampen sind den Abmessungen der transportierten Lasten 
entsprechend auszulegen; Laderampen müssen mindestens einen Abgang ha­
ben; soweit es betriebstechnisch möglich ist, ist fUr längere Laderampen in je­
dem Endbereich ein Abgang anzubringen. 

8. Für Stiegen, Notstiegen, festverlegte Leitern und Steigeisen gelten die §§ 23 
und 24 ADSV. 

9. § 1 2  ADSV gilt mit der Maßgabe, dass die Notbeleuchtung als Sicherheitsbe­
leuchtung im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt. 

1 0. Für die Wambeleuchtung gilt § 1 3  ADSV. 
1 1 . Für die Lüftung in Arbeitsräumen gilt § 15 ADSV mit der Maßgabe, dass bei 

Verwendung einer lüftungstechnischen Anlage diese jederzeit funktionstahig 
sein muss. Eine etwaige Störung muss durch eine Wameinrichtung angezeigt 
werden, wenn dies mit Rücksicht auf die Gesundheit der Bediensteten erforder­
lich ist. In anderen Räumen als Arbeitsräumen darf nur gearbeitet werden, 
wenn zumindest im unumgänglich notwendigen Ausmaß rur Lüftungsmaßnah­
men im Sinne des § 1 5  ADSV gesorgt ist. Für Arbeitsstätten, die erstmalig ab 

Vorgeschlagene Fassung: 
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Geltende Fassung: 

dem 1 .  Jänner 1993 genutzt werden, gilt § 15 ADSV weiters mit der Maßgabe, 
dass Ablagerungen und Verunreinigungen, die zu einer unmittelbaren Gesund­
heitsgefiihrdung der Bediensteten durch Verschrnutzung der Raumluft ruhren 
könnten, rasch beseitigt werden müssen. 

1 2. Für Umwehrung und Abdeckung gilt § 25 ADSV. In sonstigen Räumen und auf 
Arbeitsstätten im Freien ist zumindest im unumgänglich notwendigen Ausmaß 
rur Schutzmaßnahmen im Sinne des § 25 ADSV zu sorgen. Für Arbeitsstätten, 
die erstmalig ab dem 1 .  Jänner 1 993 genutzt werden, gilt § 25 ADSV mit der 
Maßgabe, dass Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen sich von den 
Bediensteten sicher öffnen, schließen, verstellen und festlegen lassen müssen; 
sie dürfen nicht so angeordnet sein, dass sie in geöffnetem Zustand eine Gefahr 
fiir die Bediensteten darstellen; Fenster und Oberlichter müssen in Verbindung 
mit der Einrichtung konzipiert oder mit Vorrichtungen versehen sein, die es 
ermöglichen, sie ohne Gefiihrdung der die Reinigung durchruhrenden Bediens­
teten sowie der in den Gebäuden und um die Gebäude herum anwesenden Be­
diensteten zu reinigen; bei Laderampen müssen die Bediensteten nach Mög­
lichkeit gegen Abstürzen gesichert sein. 

1 3 .  Für Lagerungen in Arbeitsstätten gelten die §§ 39 und 40 ADSV. 

(3) Werden an Arbeitsstätten ab I .  Juni 1999 Änderungen, Erweiterungen oder 
Umgestaltungen vorgenommen, so sind die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit 
diese Änderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen jenen Bestimmungen entspre­
chen, die rur Arbeitsstätten, die erstmalig ab dem 1 .  Jänner 1 993 genutzt werden, gelten. 

Brandschutz und Erste Hilfe 

§ 96. ( 1 )  Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 
den Brandschutz regelt, gelten die §§ 46 bis 50 ADSV als Bundesgesetz. 

(2) § 25 Abs. 4 erster Satz und § 25 Abs. 5 treten erst mit Inkrafttreten einer Ver­
ordnung nach diesem Bundesgesetz, die die Bestellung von Personen rur die Brandbe­
kämpfung und Evakuierung und die Brandschutzgruppe regelt, in Kraft. 

(3) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die die Ers­
te Hilfe regelt, gilt § 5 1  Abs. 1 bis Abs. 3 ADSV mit folgender Maßgabe als Bundesge­
setz: In Arbeitsstätten bis zu vier Bediensteten soll eine Person rur die erste Hilfeleis­
tung ausgebildet sein; in Arbeitsstätten von 5 bis 20 Bediensteten muss mindestens eine 
Person rur die erste Hilfeleistung ausgebildet sein. In Arbeitsstätten mit mehr als 20 

Vorgeschlagene Fassung: 

100 
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Geltende Fassung: 

Bediensteten oder erhöhtem Gefahrenpotential ist eine dem Umfang der Arbeitsstätte 
entsprechende Zahl von filr die erste Hilfeleistung ausgebildeten Personen zu bestellen. 
Solche Helfer mUssen während der Dienststunden jederzeit erreichbar sein. FUr Arbeits­
stätten, die am 1 .  Jänner 1993 bereits genutzt wurden, gilt anstelle des § 26 Abs. 4 erster 
Satz dieses Bundesgesetzes § 51 Abs. 5 ADSV. 

Z 43:  

§ 97. ( 1)  . . . . . 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die die sa­
nitären Vorkehrungen und die Sozialeinrichtungen in Arbeitsstätten regelt, gilt filr das 
Trinkwasser § 52 ADSV, filr Waschgelegenheiten § 53 Abs. I ,  erster und zweiter Satz 
und Abs. 2 bis 4 ADSV, filr Aborte § 54 Abs. 2 bis 5 ADSV, filr Aufenthaltsräume § 56 
Abs. 3 ADSV und filr Wohnräume § 57 ADSV als Bundesgesetz. 

Z 44 und 45: 

§ 98. ( I )  . . . . .  

(2) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz zur Durch­
filhrung des 3 .  Abschnittes gelten filr Arbeitsmittel im Sinne dieses Bundesgesetzes 
§ 22 Abs. 6, 8, 9 und 10, § 27 Abs. 2 bis 4, § 29 Abs. 2 bis 8, § 30, § 3 1 ,  § 32 samt An­
hang 1 bis 4, § 33 Abs. 1 bis 8 und Abs. 10, §§ 34 bis 36, §§ 39 bis 47, §§ 58 bis 60 und 
§ 62 Abs. 4 bis 10 der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AA V), BGB\. 
Nr. 2 1 8/1983, als Bundesgesetz. § 29 Abs. 8 AAV gilt mit der Maßgabe, dass Bedie­
nungsanleitungen als Betriebsanweisung gemäß § 14 dieses Bundesgesetzes gelten. 

(3) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz Uber Si­
cherheits- und Gesundheitsanforderungen fiIr Arbeitsmittel dUffen Maschinen und Gerä­
te nur benutzt werden, wenn sie den nachstehend angeftlhrten Bestimmungen entspre­
chen: 

1 .  § 4 Abs. 5 bis 9 und Abs. 1 1  bis 13 ,  § 6 Abs. 1 und 2, § 9 Abs. 5, 6, 13 und 14, 
§ 10 Abs. 2, 4, 5 und 6, § 12 und § 13 Abs. 1 der Allgemeinen Maschinen- und 
Geräte-Sicherheitsverordnung (AMGSV), BGBI. Nr. 2 1 9/ 1983, in der Fassung 
der Verordnungen BGB\. Nr. 575/1 985, 667/1987 und 669/1 989. § 6 Abs. 1 
und § 10 Abs. 2 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass Sicherheitsabstände 
nach § 5 als Sicherheitsabstände gemäß § 32 AA V gelten. § 12 ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass Bedienungsanleitungen als Betriebsanweisung ge­
mäß § 14 dieses Bundesgesetzes gelten. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Z 43: 

§ 97. ( 1 )  . . . . .  

Z 44 und 45: 

§ 98. ( 1 )  .. . . . 

(2) Bis zum In-Kraft-Treten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die den ent­
sprechenden Gegenstand regelt, gelten die §§ 4 1  Abs. 8, 59 und 60 AAV als Bundesgesetz. 
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Geltende Fassung: 

2. §§ 8 bis 61 der Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung, BGBI. Nr. 431196 1 ,  
zuletzt geändert durch die Verordnung BGBI. Nr. 2 19/1983 . 

(4) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz zur Durch­
führung des 3 .  Abschnittes gelten für Arbeitsmittel im Sinne dieses Bundesgesetzes 
folgende Bestimmungen der Allgemeinen Dienstnehmerschutzverordnung (ADSV), 
BGBI. Nr. 265/195 1 ,  zuletzt geändert durch die Verordnung BGBI. Nr. 290/1 989, als 
Bundesgesetz weiter: § 80 (Sägen), § 81 (Hobel- und Fräsmaschinen), § 82 (Bohrma­
schinen, Drehbänke, Gewindeschneid- und GewindedrUckmaschinen), § 84 (Pressen 
und Stanzen), § 85 (Hammer und Fallwerke), § 86 (Kompressorenanlagen), § 87 Abs. 8 
(Pressluftwerkzeuge), § 89 (Dampftrocken- und Schlichtzylinder), § 90 (Zentrifugen), 
§ 9 1  (Mangeln), § 93 Abs. 3 bis 6 (Krane, Winden und FlaschenzUge), § 94 (Hebebüh­
nen), § 95 (Nahf6rdermittel), §§ 96 bis 1 03, § 104 Abs. 3 (Schienengebundene Trans­
portmittel), § 105 Abs. 2 bis 7 sowie § 106 (Verkehr mit Fahrzeugen). 

(5) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die Rege­
lungen über die nachstehend angeführten Arbeitsmittel trifft, gelten weiters nach Maß­
gabe des Geltungsbereiches dieses Bundesgesetzes nachstehende Verordnungen, mit 
denen ÖNORMEN für verbindlich erklärt werden, als Bundesgesetz: 

1 .  die Verordnung über die Verbindlicherklärung von ÖNORMEN über Bauvor­
schriften rur Krane und Windwerke sowie über Betriebs- und Wartungsvor­
schriften tur Krane, BGBI. Nr. 505/198 1 ,  

2 .  die Verordnung, mit der eine ÖNORM über PrUfvorschriften tur Krane und 
Hebezeuge verbindlich erklärt wird, BGBI. Nr. 68/1985, 

3. die Verordnung über die Verbindlicherklärung einer ÖNORM fUr die Verwen­
dung künstlicher Schleifkörper, BGBI. Nr. 506/198 1 ,  ausgenommen Punkt 2.2 
der ÖNORM, und 

4. die Verordnung, mit der ÖNORMEN über Bolzensetzgeräte fUr verbindlich 
erklärt werden, BGBI. Nr. 290/1989, mit Ausnahme der §§ 4 bis 6. 

(6) § 37 Abs. 1 bis 5 tritt mit Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundes­
gesetz über die Prüfung von Arbeitsmitteln in Kraft. Soweit sich aus den in Abs. 2 bis 5 
angetuhrten Bestimmungen nichts anderes ergibt, sind Abnahmeprüfungen und wieder­
kehrende PrUfungen von Ziviltechnikem des hiefUr in Betracht kommenden Fachgebiets 
oder von fachkundigen Personen des Technischen Überwachungs-Vereins durchzufUh­
ren. Wiederkehrende PrUfungen von Arbeitsmitteln zum Heben und Tragen ausschließ­
lich von Lasten und von sonstigen mechanischen Arbeitsmitteln können auch von sons­
tigen geeigneten, fachkundigen und hiezu berechtigten Personen durchgefUhrt werden. 

Vorgeschlagene Fassung: 

.. 

(6) § 37 Abs. I bis 5 tritt mit Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesge­
setz über die PrUfung von Arbeitsmitteln in Kraft. 
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Geltende Fassung: 

(7) und (8) . . . . . 

Z 46 und 47: 

§ 99. (1) und (2) . . . . .  

(3) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz über 
Grenzwerte gelten die gemäß § 16 Abs. 2 der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverord­
nung in den Amtlichen Nachrichten des Bundesministeriums rur Wirtschaft und Arbeit 
"Arbeit - Gesundheit - Soziales", Sondernummer 2/1 993 vom 28. Dezember 1 994, 
verlautbarten Grenzwerte als Grenzwerte im Sinne des § 45. 

(4) . . . . .  

(5) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz zur Durch­
filhrung des 4. Abschnittes gelten die nachstehend angefilhrten Bestimmungen der All­
gemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AA V) als Bundesgesetz: Für Schutzmaß­
nahmen gegen Gase, Dämpfe, Schwebstoffe und sonstige Beeinträchtigungen gilt § 1 6  
Abs. 3 bis 1 1 , filr Arbeiten mit gesundheitsgefahrdenden Arbeitsstoffen § 5 2  Abs. 3 bis 
6, filr Arbeiten mit infektiösen Arbeitsstoffen § 53 Abs. 1 bis 8, rur Arbeiten mit brand­
geflihrlichen und explosionsgeflihrlichen Arbeitsstoffen § 54 Abs. 2 bis 9, filr den Ersatz 
und das Verbot von Arbeitsstoffen und Arbeitsverfahren und die Verwendungsbe­
schränkungen § 55 Abs. 2 bis 10 und filr die Lagerung von besonderen Arbeitsstoffen 
§ 65 AAV. 

Z 48: 

§ 100. ( 1 )  und (2) . . . . . 

(3) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die Eig­
nungsuntersuchungen, Folgeuntersuchungen und Untersuchungen bei Lärmeinwirkung 
regelt, gelten die §§ 49, 50 und 52 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

1 .  Für Eignungsuntersuchungen, Folgeuntersuchungen und wiederkehrende Un­
tersuchungen der Hörflihigkeit gelten § 2 Abs. 2 und 3, § 3 Abs. 1 bis 5 und 9, 
§ 4 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 2 erster bis dritter Satz und Abs. 3 sowie die Anla­
ge der Verordnung über die gesundheitliche Eignung von Bediensteten rur be­
stimmte Tätigkeiten, BGB!. Nr. 21 1985, als Bundesgesetz. 

2. Die Untersuchungen sind durch Ärzte durchzufilhren, die gemäß § 8 Abs. 4 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGB!. Nr. 234/1972, oder gemäß den §§ 56 oder 
1 12 ASchG dazu ermächtigt wurden. 

Z 46 und 47: 

§ 99. ( 1 )  und (2) . . . . .  

(4) . . . . .  

Vorgeschlagene Fassung: 

(5) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz zur Durchfilh­
rung des 4 .  Abschnittes gelten die nachstehend angefilhrten Bestimmungen der Allgemei­
nen Arbeitnehmerschutzverordnung (AA V) als Bundesgesetz: Für Schutzmaßnahmen ge­
gen Gase, Dämpfe, Schwebstoffe und sonstige Beeinträchtigungen gilt § 16 Abs. 3, 4, 5 
erster Satz und Abs. 6 bis 1 1 , rur Arbeiten mit gesundheitsgeflihrdenden Arbeitsstoffen 
§ 52 Abs. 3 bis 6, filr Arbeiten mit brandgeflihrlichen und explosionsgefährlichen Arbeits­
stoffen § 54 Abs. 2 bis 9, filr den Ersatz und das Verbot von Arbeitsstoffen und Arbeitsver­
fahren und die Verwendungsbeschränkungen § 55 Abs. 2 bis 1 0  und rur die Lagerung von 
besonderen Arbeitsstoffen § 65 AAV mit der Maßgabe, dass in Abs. 9 erster Satz die Wort­
folge "oder infektiösen" entfällt. 

Z 48: 

§ 100. ( 1 )  und (2) . . . . .  
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Geltende Fassung: 

(4) . . . . .  

Z 49: 

§ 101 .  ( 1 )  bis (4) . . . . .  

(5) Darüber hinaus gelten die nachstehenden Bestimmungen der AAV als Bundes­
gesetz: 

Z 50: 

1 . . . . .  . 

2. § 49 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, 
die in Durchtuhrung des § 6 1  Abs. 5 Regelungen über Sitze, Tische und Werk­
bänke trifft, 

3 . . . . .  . 

4 . . . . .  . 
5 . . . . .  . 

6. §§ 66 bis 72 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bun­
desgesetz über persönliche Schutzausrüstungen, 

7 . . . . . .  

§ 102. ( I )  bis (5) . . . . .  

(6) § 84 tritt erst mit Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 
den Arbeitsschutzausschuss regelt, in Kraft. Arbeitsschutzausschüsse müssen darüber 
hinaus frühestens mit dem Zeitpunkt der Verpflichtung zur Bestellung einer Sicherheits­
fachkraft und eines arbeitsmedizinischen Zentrums rur eine Dienststelle (Dienststellen­
teil) bestellt werden. 

Z 51:  

§ 104. ( I) und (2) . . . . .  

(3) In jeder Arbeitsstätte ist ein Abdruck der gemäß den §§ 93 bis 102 geltenden 
Bestimmungen, soweit diese tur die Arbeitsstätte anzuwenden sind, an geeigneter, für 
die Bediensteten leicht zugänglicher Stelle aufzulegen. 

Vorgeschlag�ne Fassung: 

100 

(4) . . . . .  

Z 49: 

§ 101. ( 1 )  bis (4) . . . . . 

(5) Darüber hinaus gelten die nachstehenden Bestimmungen der AAV als Bundesge­
setz: 

Z 50: 

1 . . . . . .  

2 .  § 49 AAV mit der Maßgabe, dass in Abs. 7 zweiter Halbsatz die Wortfolge "infek­
tiösen" entflillt, bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, 
die in Durchführung des § 61 Abs. 5 Regelungen über Sitze, Tische und Werkbän­
ke trifft, 

3 . . . . .  . 

4 . . . . .  . 

5 . . . . .  . 

6. §§ 66 bis 72 AAV mit der Maßgabe, dass in §§ 70 Abs. 1 erster Halbsatz und 7 1  
Abs. 1 erster Halbsatz jeweils die Wortfolge "infektiöse", ,. entflillt, " bis zum In­
krafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz über persönliche Schutz­
ausrüstungen, 

7 . . . . . .  

§ t02. ( I )  bis (5) . . . . .  

Z 5/: 

§ 104. (1) und (2) . . . . .  

(3) In jeder Arbeitsstätte ist ein Abdruck der gemäß den §§ 93 bis 102 geltenden Be­
stimmungen, soweit diese für die Arbeitsstätte anzuwenden sind, an geeigneter, für die 
Bediensteten leicht zugänglicher Stelle aufzulegen oder den Bediensteten mittels eines 
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(4) . . . . . 

Z 52: 

§ 106. In jeder unter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Dienst­
stelle sind an geeigneter, ftlr die Bediensteten leicht zugänglicher Stelle folgende Vor­
schriften aufzulegen: 

1 .  das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, 

2. die auf Grund des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes erlassenen Verordnun­
gen. 

Vorgeschlagene Fassung: 

sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische Datenverar­
beitung oder durch geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich zu machen. 

(4) . . . . .  

Z 52: 

§ 106. In jeder unter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Dienststelle 
sind an geeigneter, für die Bediensteten leicht zugänglicher Stelle folgende Vorschriften 
aufzulegen oder den Bediensteten mittels eines sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrich­
tung, durch geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete Telekommu­
nikationsmittel zugänglich zu machen: 

1 .  das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, 

2 .  die auf Grund des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes erlassenen Verordnungen. 
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